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Ausnahmeantrag zur Anpassung von 
Emissionsgrenzwerten für die Blöcke E und F 

(Werk Y3) des Kraftwerkes Jänschwalde im Rahmen 
der Versorgungsreserve nach 

Artikel 1 Nr. 5 EKBG (§ 50d EnWG)

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt
Vom 30. September 2022

Ausnahmezulassung 

I.1
Der nach § 28 Abs. 4 S. 1 der 13. BImSchV geltende Grenz-
wert für die Massenkonzentration an Quecksilber (Hg) von  
0,007 mg/m³ im Abgas der Kraftwerksblöcke E und F des 
Kraftwerkes Jänschwalde darf nur unter der Voraussetzung des 
Abrufes der Versorgungsreserve durch gesonderte Rechtsverord-
nung der Bundesregierung gemäß § 50d Abs. 1 und 2 EnWG für 
den Zeitraum vom 01.10.2022 bis längstens zum 31.03.2024 bis 
zu einem Emissionsgrenzwert im Jahresmittel von 0,009 mg/m³ 
überschritten werden. 

I.2 
Der nach § 28 Abs. 8 Nr. 6 der 13. BImSchV geltende Grenz-
wert für die Massenkonzentration an Stickstoffmonoxid und 
Stickstoffdioxid, angegeben als Stickstoffdioxid (NOx), von 
175 mg/m³ im Abgas der Kraftwerksblöcke E und F des Kraft-
werkes Jänschwalde darf nur unter der Voraussetzung des Ab-
rufes der Versorgungsreserve durch gesonderte Rechtsverord-
nung der Bundesregierung gemäß § 50d Abs. 1 und 2 EnWG 
für den Zeitraum vom 01.10.2022 bis 31.12.2022 bis zu einem 
Emissionsgrenzwert im Jahresmittel von 195 mg/m³ und im 
Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023 bis zu einem 
Emissionsgrenzwert im Jahresmittel von 185 mg/m³ überschrit-
ten werden. 

I.3
Anstelle des nach § 28 Abs. 11 Nr. 3 der 13. BImSchV gelten-
den Grenzwertes für den Entschwefelungsgrad (ESG) von 97 % 
im Jahresmittel für die Rauchgasentschwefelungseinrichtung 
der Kraftwerksblöcke E und F des Kraftwerkes Jänschwalde 
wird unter der Voraussetzung des Abrufes der Versorgungs-
reserve durch gesonderte Rechtsverordnung der Bundesregie-
rung gemäß § 50d Abs. 1 und 2 EnWG für den Zeitraum vom 
01.10.2022 bis 31.12.2022 ein Entschwefelungsgrad von 96 % 
im Jahresmittel zugelassen. 

I.4
Die Anlagenbetreiberin hat dem Landesamt für Umwelt über 
das Fortschreiten der Implementierung des Expertensystems 
„CombControl XT“ zur Absenkung der Stickstoffdioxid-Kon-
zentration (NOx) im Rauchgas zum ersten Tag der Wiederinbe-
triebnahme der Blöcke E oder F und darauffolgend quartalswei-
se in den Jahren 2022 und 2023 schriftlich Bericht zu erstatten. 
Darin ist auch die Implementierung der Regelbausteine Comb-
Control XT in die Leittechnik (Inbetriebnahme) darzustellen. 

BEKANNTMACHUNGEN DER LANDESBEHÖRDEN

I.5
Die sofortige Vollziehung der unter I.1 bis I.3 gewährten Aus-
nahmezulassungen wird gemäß § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Verwal-
tungsgerichtsordnung (VwGO) angeordnet. 

I.6
Diese Ausnahmezulassung ist gebührenpflichtig. Gemäß §§ 1, 
3, 15 GebGBbg i. V. m. § 1 Anlage 2 Tarifstelle 2.3.10.7 lit. b) 
der GebOMUGV wird die zu erhebende Gebühr einschließlich 
Auslagen auf 

XXX Euro
festgesetzt.

Die Gebühr wird einen Monat nach der Bekanntgabe dieses Be-
scheides fällig und ist zur Vermeidung von Säumniszuschlägen 
spätestens innerhalb von drei Tagen nach dem Fälligkeitstag 
auf das Konto des Landesamtes für Umwelt bei der

Kontoinhaber: Landeshauptkasse
Kreditinstitut:  Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba)
IBAN:   DE34 3005 0000 7110 4018 12
BIC-Code:  WELADEDDXXX
zu überweisen. 

Als Verwendungszweck geben Sie bitte unbedingt folgendes 
Kassenzeichen an: XXX

Nur mit dieser Angabe ist eine eindeutige Zuordnung Ihrer Ein-
zahlung möglich. Es wird darauf hingewiesen, dass bei nicht 
rechtzeitiger Überweisung der Gebühr gemäß § 21 GebGBbg 
für jeden angefangenen Monat Säumniszuschläge von 1 vom 
Hundert des rückständigen Betrages erhoben werden, wenn 
dieser 50,- Euro übersteigt.

II. Begründung 

1. Sachverhalt 

Die Lausitz Energie Kraftwerke AG (LE-K, nachfolgend als An-
tragstellerin bezeichnet) betreibt auf dem Betriebsgelände Ge-
markung Neuendorf, Flur 5, Flurstück 124 ein Braunkohlenkraft-
werk - hier Kraftwerk Jänschwalde - bestehend aus drei Einzel-
werken Y1 und Y2 (Blöcke A bis D) sowie Werk Y3 (Blöcke E 
und F) mit einer Gesamtfeuerungswärmeleistung von 9144 MW 
auf Grundlage der Altanlagenanzeige nach § 67a des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) vom 25.10.1990, die zu-
letzt durch Genehmigung Nr. 40.022.Ä0/20/1.1GE/T12 vom 
23.02.2022 geändert wurde.

Mit Antrag vom 11.07.2022 (11 Blatt) und den Antragsergän-
zungen vom 20.07.2022 (15 Blatt), vom 28.07.2022 (48 Blatt), 
vom 05.08.2022 (2 Blatt mit Excel-Datei) sowie vom 
10.08.2022 (2 Blatt mit PDF-Datei) begehrt die Antragstellerin 
im Fall des Abrufes der Versorgungsreserve nach Artikel 1 Nr. 5 
(§ 50d EnWG) des Ersatzkraftwerkebereithaltungsgesetzes 
(EKBG) für den Anlagenbetrieb des Werkes Y3 (Blöcke E und F) 
des Kraftwerks Jänschwalde gemäß § 23 Abs. 1 der 13. Verord-
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nung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(13. BImSchV) in Verbindung mit Artikel 15 Abs. 4 der Richt-
linie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 24.11.2010 über Industrieemissionen (integrierte Vermei-
dung und Verminderung der Umweltverschmutzung) - sog.  
Industrieemissionsrichtlinie (IE-RL) für den Zeitraum vom 
01.10.2022 bis längstens 31.03.2024 die befristete Zulassung 
von weniger strengen Anforderungen für die folgenden Emis-
sionskomponenten:

1. An Stelle des nach § 28 Abs. 4 S. 1 der 13. BImSchV gel-
tenden Jahresemissionsgrenzwertes (JMW) der Massen-
konzentration für Quecksilber (Hg) von 0,007 mg/m³ im 
Abgasstrom jeweils für Block E und F soll bei Abruf der 
Versorgungsreserve befristet für den Zeitraum vom 
01.10.2022 bis 31.03.2024 im Leistungsbetrieb ein Jahres-
emissionsgrenzwert von 0,009 mg/m³ zugelassen werden.

2. An Stelle des nach § 28 Abs. 8 Nr. 6 der 13. BImSchV gel-
tenden gemittelten Jahresemissionsgrenzwertes der Massen-
konzentration für Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid, 
angegeben als Stickstoffdioxid (NOx), von 175 mg/m³ im 
Abgasstrom jeweils für Block E und F soll bei Abruf der 
Versorgungsreserve im Leistungsbetrieb befristet für den 
Zeitraum vom 01.10.2022 bis 31.12.2022 ein Jahresemis-
sionsgrenzwert von 195 mg/m³ und für den Zeitraum vom 
01.01.2023 bis zum 31.12.2023 ein Jahresemissionsgrenz-
wert von 185 mg/m³ zugelassen werden. 

3. An Stelle des nach § 28 Abs. 11 Nr. 3 der 13. BImSchV 
geltenden Entschwefelungsgrades (ESG) im Jahresmittel 
von 97 % ermittelt im Abgasstrom jeweils für Block E  
und F soll bei Abruf der Versorgungsreserve befristet für 
den Zeitraum vom 01.10.2022 bis 31.12.2022 im Leistungs-
betrieb ein Entschwefelungsgrad im Jahresmittel von 96 % 
zugelassen werden.

(Die dargestellten Emissionswerte/Emissionsgrenzwerte und die Ermittlung des 
ESG beziehen sich auf das Abgasvolumen im Normzustand (Temperatur 273,15 K, 
Druck 101,3 kPa) nach Abzug des Feuchtegehaltes an Wasserdampf und einen  
Bezugssauerstoffgehalt von 6 %.) 

Alle weiteren in § 28 der 13. BImSchV genannten Emissions-
grenzwerte (Halbstunden-/Tagesmittelwerte aller relevanten 
Emissionskomponenten sowie die Jahresmittelgrenzwerte für 
Staub, Schwefeldioxid (SO2) und den Schwefelabscheidegrad 
(SAG) bleiben von diesem Antrag unberührt und gelten auch 
bei Abruf der Versorgungsreserve jeweils für Block E und F im 
Leistungsbetrieb unverändert fort.

Die Blöcke E und F nutzen jeweils zwei Kessel und besitzen 
jeweils eine Feuerungswärmeleistung von 1524 MW. Für die 
Feuerung der Blöcke E und F wird ausschließlich heimische 
Rohbraunkohle verwendet. Die Anlagen unterfallen als Groß-
feuerungsanlagen dem Anwendungsbereich der Industrieemis-
sionsrichtlinie 2010/75/EU (IE-RL) und dem Durchführungs-
beschluss (EU) 2021/2326 der Kommission vom 30. Dezember 

2021 über die Schlussfolgerungen zu den besten verfügbaren 
Techniken (BVT) gemäß der Richtlinie 2010/75/EU des Euro-
päischen Parlaments und des Rates für Großfeuerungsanlagen 
(im Weiteren BVT-Schlussfolgerungen LCP) sowie Nr. 1.1 GE 
des Anhangs 1 der 4. BImSchV und der 13. BImSchV vom 
06.07.2021. Beide Blöcke des Werkes Y3 befinden sich derzeit 
gemäß § 13g Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 lit. c und 4 lit. b EnWG in  
Sicherheitsbereitschaft (vorläufige Stilllegung). Die Sicher-
heitsbereitschaft endet für Block F mit Ablauf des 30.09.2022 
und für Block E mit Ablauf des 30.09.2023. Nach Ablauf der 
Sicherheitsbereitschaft sind die Blöcke E und F gemäß § 13g 
Abs. 1 Satz 3 EnWG endgültig stillzulegen.

Vorbehaltlich der beihilferechtlichen Genehmigung durch die 
EU-Kommission sollen die Blöcke E und F ab dem 01.10.2022 
auf Grundlage von Artikel 1 Nr. 5 EKBG (§ 50d EnWG) in die 
Versorgungsreserve überführt werden. Der Abruf der Versor-
gungsreserve soll durch gesonderte Rechtsverordnung der Bun-
desregierung erfolgen, vgl. § 50d Abs. 2 Satz 2 EnWG. Die 
Versorgungsreserve ist gemäß § 50d Abs. 1 und 2 EnWG für 
Braunkohlenkraftwerke befristet für den Zeitraum vom 
01.10.2022 bis längstens 31.03.2024 vorgesehen. Mit dem Ab-
ruf und während der Versorgungsreserve obliegt der Anlagen-
betreiberin die alleinige Verantwortung für den Anlagenbetrieb 
der Blöcke E und F nach § 50d Abs. 4 EnWG.

Mit Datum vom 28.09.2022 hat das Bundeskabinett auf der 
Grundlage des § 50d Abs. 2 Satz 2 EnWG die Versorgungs-
reserveabrufverordnung (VersResAbV) verabschiedet, welche 
voraussichtlich am 01.10.2022 in Kraft tritt (vgl. Pressemittei-
lung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz 
vom 28.09.2022) und gemäß § 1 den Einsatz von mit Braun-
kohle betriebenen Kraftwerken als Versorgungsreserve zu-
nächst befristet bis zum 30.06.2023 vorsieht.

Für den Anlagenbetrieb in der Versorgungsreserve sind man-
gels abweichender Regelung die Anforderungen der novellier-
ten 13. BImSchV einzuhalten.

Die Antragstellerin, welche zugleich die Anlagenbetreiberin 
des Kraftwerkes Jänschwalde ist, geht zum gegenwärtigen Zeit-
punkt davon aus, dass für die Emissionskomponenten Queck-
silber (Hg) und Stickstoffdioxid (NOx) sowie den Wert des 
Entschwefelungsgrades (ESG) die Einhaltung der nach § 28 
Abs. 4 S. 1, Abs. 8 Nr. 6 und Abs. 11 Nr. 3 der 13. BImSchV 
gültigen Grenzwerte im Jahresmittel im Leistungsbetrieb wäh-
rend der Versorgungsreserve nicht sicher möglich ist und inso-
weit der Erteilung einer Ausnahmezulassung für die betroffe-
nen Emissionskomponenten bedürfen. 

Zur Veranschaulichung sind die Grenzwertregelungen hinsicht-
lich der Jahresmittelwerte (JMW) der novellierten 13. BImSchV, 
die Anforderungen nach BVT-Schlussfolgerungen LCP vom 
30.12.2021, der IE-RL sowie von der Antragstellerin beantrag-
ten weniger strengen Jahresmittelwerte in tabellarischer Form 
dargestellt: 
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Tabelle 1 
Emissions-
komponenten

13. BImSchV 
(07.06.2021) 
als JMW

BVT-SF  
LCP  
als JMW**

IE-RL Anhang V Teil 1 beantragte JMW 
(vom 01.10.2022 
bis 31.03.2024)

Hg 0,007* mg/m³ 
(§ 28 Abs. 4 S. 1 13. BImSchV)

0,001 bis 0,007 mg/m³ 
(BVT 23, Tabelle 7)

- 0,009 mg/m³

NOx 175 mg/m³ 
(§ 28 Abs. 8 Nr. 6 13. BImSchV)

175 mg/m³ 
(BVT 20, Tabelle 3)

200 mg/m³ 195 mg/m³ Jahr 2022 
185 mg/m³ Jahr 2023 
175 mg/m³ Jahr 2024

ESG 97 %
(§ 28 Abs. 11 Nr. 3 13. BImSchV)

- - 96 % im Jahr 2022 
97 % ab Jahr 2023

* Eine regelmäßige Nachweisführung des Hg-Gehaltes in der Kohle erfolgt 
jährlich nach § 28 Abs. 4 Satz 3 der 13. BImSchV.

**  Umsetzungsfrist gemäß Art. 21 Abs. 3 IE-Richtlinie bis 30.12.2025.
 (Jahresmittelwerte, bezogen auf das Abgasvolumen im Normzustand nach 

Abzug des Feuchtegehaltes an Wasserdampf und einem Bezugssauerstoffge-
halt von 6 %)

Die Antragstellerin begründet Ihren Antrag zusammengefasst 
und sinngemäß wie folgt:

Die kumulativen Anforderungen aus § 23 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 der 
13. BImSchV in Verbindung mit Artikel 15 Abs. 4 IE-RL lägen 
für jede der beantragten Ausnahmen vor; insbesondere stünde 
den beantragten Ausnahmen auch Artikel 15 Abs. 4 der IE-RL 
nicht entgegen, wenn die Umsetzungsfrist der BVT-Schlussfol-
gerung bereits abgelaufen wäre. Die Blöcke E und F weisen 
besondere technische Merkmale auf, da sie seit mehreren Jah-
ren außer Betrieb gesetzt sind und nunmehr kurzfristig als Ver-
sorgungsreserve im Falle der Ausrufung der Gas-Alarm- oder 
Gas-Notfallstufe durch die Bundesregierung wieder in Betrieb 
genommen werden könnten.

Eine generelle Ertüchtigung, wie sie an den Blöcken A bis D 
durchgeführt wurde (Retrofit), fand während der Betriebsphase 
bis zur Überführung der Blöcke in die Sicherheitsbereitschaft 
nicht statt, da die bis zu diesem Zeitpunkt gültigen Emissions-
anforderungen sicher eingehalten werden konnten und keine 
Notwendigkeit für eine kostenintensive und technisch an-
spruchsvolle Ertüchtigung bestand. Eine Nachrüstung während 
der Sicherheitsbereitschaft war schon deshalb nicht möglich, 
als dass die Implementierung neuer Techniken und Systeme 
einschließlich der nötigen Auslegungs-, Anpassungs- und Ein-
stellungsarbeiten einen tatsächlichen und längerfristigen Anla-
genbetrieb voraussetzen, der infolge der Restriktionen des  
§ 13g EnWG unzulässig war. Im Übrigen war davon auszugehen, 
dass ein Anlagenbetrieb während der Sicherheitsbereitschaft,  
d. h. im Not- und Havariefall zur Aufrechterhaltung der Strom- 
und Wärmeversorgung, nur wenige Tage bis ca. zwei Wochen 
im Jahr erfolgen würde, so dass eine Anpassung der Anlagen an 
die aktualisierten Anforderungen der 13. BImSchV für die Jah-
resmittelwerte für Quecksilber (Hg), Stickstoffdioxid (NOx) 
und den Entschwefelungsgrad übereinstimmend zwischen der 
Anlagenbetreiberin und dem LfU als zuständige Immissions-
schutzbehörde nicht erforderlich war.

Die Anlagen entsprechen daher in Bezug auf die Emissionen 
von Quecksilber (Hg), Stickstoffdioxid (NOx) und dem Ent-
schwefelungsgrad (ESG) im Jahresmittel derzeit nicht den An-
forderungen des § 28 der 13. BImSchV. Alle weiteren Emis-
sionsgrenzwerte z. B. für Staub, Kohlenmonoxid (CO), Schwe-

feldioxid (SO2) sind hingegen mit der bestehenden Technik  
sicher einzuhalten. Entsprechende Nachweismessungen und 
kontinuierliche Messaufzeichnungen (NOx-Emissionen) liegen 
vor; für Quecksilber können mangels kontinuierlicher Mess-
technik die Messaufzeichnungen an den Werken Y1 und Y2 
(Blöcke A bis D) für den Brennstoff Rohbraunkohle herangezo-
gen werden.

Notwendige Nachrüstungen zur Einhaltung der Anforderungen 
des § 28 der 13. BImSchV sind entweder technisch, logistisch 
oder zeitlich nicht realisierbar oder nur mit einem unverhältnis-
mäßig hohen Aufwand bzw. Kosten gegenüber einer damit  
erreichbaren Emissionsminderung bzw. eines Umweltnutzens 
umsetzbar.

Zu der Begründung der Ausnahmen im Einzelnen:

a) Quecksilberemissionen (Hg)

Die sichere Einhaltung des Jahresmittelwertes für Quecksilber 
von 0,007 mg/m³ kann unter Berücksichtigung der schwanken-
den und nicht vorhersehbaren Quecksilber-Anteile in der Roh-
braunkohle nur durch eine zusätzliche Abscheideeinrichtung in 
Form einer Aktivkohleeindüsung erreicht werden. Entsprechen-
de Minderungseinrichtungen sind in anderen Kraftwerken der 
Antragstellerin bereits installiert und teilweise in Betrieb genom-
men (KW Lippendorf, KW IV Boxberg, KW Schwarze Pumpe, 
Kraftwerk Jänschwalde Werk Y1 und Y2 (Blöcke A bis D)). Es 
liegen Erfahrungswerte und Nachweise für die Realisierung 
dieser Nachrüstung vor, die belegen, dass die Nachrüstung ein-
schließlich der Optimierung im laufenden Betrieb einen 
Zeitrahmen idealerweise von mindestens 24 Monaten voraus-
setzt. Damit ist die Minderungsmaßnahme nicht innerhalb des 
Zeitraumes der längstens bis zu 18 Monaten andauernden Ver-
sorgungsreserve umsetzbar. Zudem bedingt die Optimierung 
der Aktivkohleeindüsung an jedem Kessel den Betrieb der An-
lagen, der erst bei Abruf der Versorgungsreserve aufgenommen 
werden kann. Erfahrungswerte für die Optimierungsprozesse 
und konkrete Minderungswerte können für das Kraftwerk Jänsch-
walde erst nach Inbetriebnahme der Aktivkohleeindüsung an den 
Werken Y1 und Y2 (Blöcke A bis D) im letzten Quartal 2022 
gezogen werden. 

Unabhängig davon, dass die genannte Maßnahme weder bis 
zum Abruf zum 01.10.2022 noch bis zum Ende der Versor-
gungsreserve zum 31.03.2024 umsetzbar ist, würden Investi-
tionskosten in Höhe von 5 Millionen Euro zzgl. weiterer 2,5 Mil-
lionen Euro für Aufwendungen für Betriebskosten (Aktivkohle 
derzeit 2.500 Euro/t) für einen 12-monatigen Dauerbetrieb in 
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der Versorgungsreserve erforderlich. Entsprechende Kosten-
nachweise liegen aus den Nachrüstungen an den Blöcken A bis 
D des Kraftwerkes Jänschwalde sowie am Kraftwerk Schwarze 
Pumpe vor. Demgegenüber stehe als Umweltnutzen eine theore-
tische Minderung der Quecksilberemissionsfracht von ca. 70 kg 
pro Jahr bei Absenkung der Quecksilberemissionen im Jahres-
mittel von 0,009 mg/m³ auf 0,007 mg/m³ im 12-monatigen Voll-
lastbetrieb der Blöcke E und F. 

Für eine monetäre Bewertung des Umweltnutzens besteht zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt kein verbindlicher Maßstab. Hilfs-
weise und ohne Anerkennung der Methode können rein hypo-
thetische Umweltkosten anhand der in einer frei verfügbaren 
Excel-Tabelle zusammengefassten Kostensätze aus den EU-
Projekten „ExternE - Externel Costs of Energy“ und „New 
Energy Externalities Development for Sustainability - NEEDS“ 
in Ansatz gebracht werden, welche auch in den Materialien der 
UBA-Methodenkonvention 2.0 zur Schätzung von Umweltkos-
ten, Anhang B: Best-Practice-Kostensätze für Luftschadstoffe, 
Verkehr, Strom- und Wärmeerzeugung, Seite 9, dort Fußnote 10 
(Stand 02/2014) als Quelle in Bezug genommen wurden. Das 
Umweltbundesamt (UBA) bezeichnete zu diesem Zeitpunkt die 
Ergebnisse des NEEDS-Projektes als den „derzeit verfügbaren 
Stand des Wissens“. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt steht diese 
Quelle unter der angegebenen Web-Adresse: http://www.needs-
project.org/docs/RS3a%20D1.1.zip nicht mehr zur Verfügung; 
die Antragstellerin verfügt daher nur über eine Fassung aus dem 
Jahr 2018, die sie im Rahmen der Novellierung der 13. BImSchV 
heruntergeladen hatte und dem LfU zur Verfügung stellt. Aus 
dieser Excel-Tabelle sind als Kosten für Quecksilberemissio-
nen pro Jahr für die Jahre 2022 bis 2024 ca. 12 Millionen Euro 
pro Tonne und Jahr angesetzt, so dass die mögliche Minderung 
der Quecksilberemissionsfracht von ca. 70 kg pro Jahr einem 
Umweltnutzen von ca. 850.000 Euro pro Jahr entspreche. Inso-
weit führe die Nachrüstung zur Minderung der Quecksilber-
emissionen gemessen am Umweltnutzen zu einer unverhältnis-
mäßigen Kostenlast bei der Antragstellerin. Auch etwaige Ver-
gütungsansprüche oder Gewinne, die im Rahmen der Versor-
gungsreserve zugunsten der Antragstellerin entstehen könnten, 
seien nicht in die Kosten-Umweltnutzen-Rechnung einzubezie-
hen. Hierfür bestehe schon keine Rechtsgrundlage, insbeson-
dere Artikel 15 Abs. 4 der IE-RL fordere keine „Gesamt-
betrachtung“, sondern eine isolierte Abwägung zwischen dem 
möglichen Umweltnutzen und den dafür aufzuwendenden Kos-
ten ohne etwaige investitionskompensierende Einnahmen in 
der Zukunft einzubeziehen. Dafür biete der Wortlaut schon kei-
ne Anhaltspunkte. Auch § 50d EnWG biete keine Grundlage 
dafür, die für das Vorhalten der Anlagen und Brennstoffbevor-
ratung geregelte Vergütung oder etwaige Gewinne aus der 
Stromvermarktung im Falle des tatsächlichen Anlagenbetriebes 
als eine investitionskompensierende Maßnahme einzustufen. 
Die Kosten-Nutzen-Rechnung stellt auf die Umweltauswirkun-
gen des Anlagenbetriebes ab; die Vergütung kann somit nicht in 
die Abwägung einbezogen werden, als sie nicht unmittelbar mit 
dem Anlagenbetrieb zusammenhängt. Hinsichtlich etwaiger 
Gewinne aus der Stromvermarktung ist festzuhalten, dass die 
Antragstellerin selbst keine Gewinnerzielungsabsicht hat, son-
dern es sich um eine staatliche Anordnung zur Erweiterung des 
Stromerzeugungsangebotes handelt. Schließlich ist zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt nicht absehbar, ob und für welchen Zeit-
raum überhaupt ein Anlagenbetrieb stattfinden wird.

Alternative und/oder zusätzliche Minderungstechniken stehen 
nicht zur Verfügung bzw. erreichen keine nachweisbare verläss-
liche und dauerhafte Minderung von Quecksilberemissionen. 
Die Antragstellerin verweist dazu auf mehrjährige intensive 
Untersuchungen des Einsatzes der Schwermetallfällungsmittel 
TMT15 und PRAVO200 zur Fällung von Quecksilber in der 
Rauchgasentschwefelungsanlage (REA) der in Betrieb befind-
lichen Werke Y1 und Y2 (Blöcke A bis D) des Kraftwerkes 
Jänschwalde und legt Betriebsdiagramme vor. Aus den Testrei-
hen zeigte sich, dass zwar eine bestimmungsgemäße Wirkung 
der Fällungsmittel TMT15 und alternativ PRAVO200 erreicht 
und eine Fällung des gelösten Quecksilbers im Quencher nach-
gewiesen werden konnte. Jedoch konnte eine Minderung der 
Quecksilber-Reingas-Emissionen nicht festgestellt werden in-
folge einer Re-Emission von Quecksilber im REA-Kreislauf 
aufgrund der dort bestehenden Systembedingungen (Tempera-
tur, pH-Wert, Redoxpotentiale, Halogengehalte), die eine Stabi-
lisierung des gefällten feststoffgebundenen sowie des aquatisch 
gelösten Quecksilbers zur Ausschleusung verhindern. Die REA 
ist zudem abwasserfrei konzipiert, so dass die Abschlämm-
menge je Absorber technisch begrenzt ist und nicht erhöht wer-
den kann. Der Einsatz der Fällungsmittel wurde daher im Kraft-
werk Jänschwalde nicht weiterverfolgt und stellt sich für eine 
Nachrüstung der Blöcke E und F als nicht zielführend dar.

Einer weiteren Minderung der Quecksilberemissionen durch 
Erhöhung der Schwefelabscheideleistung in der REA durch zu-
sätzliche Kalkmilchdosierung ist technisch eine Grenze gesetzt. 
Mit der derzeitigen Anpassung der Pumpensteuerung an den 
Blöcken E und F sollen die Anforderungen an den Entschwefe-
lungsgrad (ESG) von 97 % im Jahresmittel umgesetzt werden. 
Danach werden alle Absorber mit allen Pumpen an der oberen 
Leistungsgrenze betrieben, so dass eine weitere Erhöhung der 
Schwefelabscheideleistung technisch nicht realisierbar ist.

Als Minderungsmaßnahme wurde auch ein angepasstes Kohle-
management im Sinne der Steuerung der Brennstoffzufuhr 
nach Quecksilberanteil in der Rohbraunkohle betrachtet. Eine 
vorrangige Beschickung der Blöcke E und F mit quecksilber-
armer Kohle ist logistisch nicht umsetzbar. Zum einen kann die 
Kohlequalität nicht beeinflusst werden; die Bereitstellung der 
Kohle erfolgt ausschließlich aus den Tagebauen des Lausitzer 
Reviers. Zum anderen ist das Bekohlungssystem am Kraftwerk 
Jänschwalde nicht für eine Separierung nach Kohlequalität aus-
gelegt. Die Beschickung erfolgt per Zug-/Bandanlieferung. 
Eine Beschickung nach Kohlequalität setzt voraus, dass die 
Kraftwerksanlagen nur in Teillast oder im Aussetzerbetrieb ge-
fahren würden, da anderenfalls Engpässe in der Brennstoff-
bereitstellung eintreten würden. Die Antragstellerin geht jedoch 
davon aus, dass neben den Blöcken A bis D auch die Blöcke E 
und F des Kraftwerks Jänschwalde während der Versorgungs-
reserve im Dauerbetrieb unter Volllast betrieben werden, so 
dass eine Brennstoffbereitstellung just-in-time erforderlich ist.

In Bezug auf zusätzliche Immissionen auf die Schutzgüter in-
folge der Zulassung eines höheren Emissionsgrenzwertes von 
0,009 mg/m³ für Quecksilber verweist die Antragstellerin auf 
vorhandene und dem LfU zum Genehmigungsverfahren zur 
Mitverbrennung von Sekundärbrennstoffen (SBS) in den Wer-
ken Y1 und Y2 (Blöcke A bis D) des Kraftwerks Jänschwalde 
vorliegenden Immissionsprognosen und Umweltverträglich-
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keitsuntersuchung des Büros ArguMet - Bahmann & Schmon-
sees - Projekt-Nr. N 0104/05/01 vom 21.01.2004, ergänzt durch 
„Ermittlung der HG-Zusatzbelastung nach TA Luft unter Be-
rücksichtigung der VDI 3782 Blatt 5 (Entwurf)“ vom 
26.08.2004 sowie die Erkenntnisse in den Parlamentsmateria-
lien BT-Drs. 18/5038, BT-Drs. 18/4311 und BT-Drs. 18/8292. 
Danach werden die erwartbaren Immissionseinwirkungen bei 
ausbleibender Nachrüstung als kaum ermittelbar bzw. nach-
weisbar eingeschätzt.

Es steht fest, dass im laufenden Betrieb der Blöcke E und F vor 
Überführung in die Sicherheitsbereitschaft bis in 2019 für 
Quecksilber reale Betriebswerte als Jahresmittelwerte von 
0,007 mg/m³ bis 0,009 mg/m³ ohne Minderungseinrichtungen 
wie die Aktivkohleeindüsung erreicht werden konnten und im 
Rahmen der Versorgungsreserve weiter erreichbar sind.

Im Übrigen wurden vor Überführung der Blöcke E (2019) und F 
(2018) in die Sicherheitsbereitschaft Emissionseinzelmessun-
gen für Quecksilber durchgeführt, mit dem Ergebnis, dass je-
denfalls die Emissionsgrenzwerte für Quecksilber im Tages- 
und Halbstundenmittel nach der alten und auch nach der neuen 
13. BImSchV; Gutachten der Dr. Sporenberg Umweltschutz 
Messtechnik GmbH, Az.: 026/05/E02/18 vom 17.10.2018 und 
Az. 026/06/EO1/18 vom 26.10.2018 sicher eingehalten wurden.

Die IE-RL selbst sieht keine Grenzwerte für Quecksilberemis-
sionen vor.

Die Antragstellerin strebt in diesem Zusammenhang zugleich 
an, die Quecksilber-Emissionsfracht an den Blöcken A bis D 
nach ihren Möglichkeiten und Fähigkeiten so weit abzusenken, 
dass die Fracht, die infolge der Differenz zwischen dem verord-
nungsrechtlich vorgegebenen Grenzwert für Quecksilber (JMW 
0,007 mg/m³) und dem beantragten Ausnahmewert (JMW 
0,009 mg/m³) mit einer zu erwartenden Jahresfracht von 70 kg 
an den Blöcken E und F entsteht, möglichst ausgeglichen wird. 
Hierfür soll die in Bau befindliche Anlage zur Aktivkohleeindü-
sung an den Blöcken A bis D genutzt werden, welche voraus-
sichtlich im Oktober 2022 ihren Betrieb aufnimmt. Die Mög-
lichkeit ist jedoch durch die Verfügbarkeit von geeigneter Ak-
tivkohle mit Blick auf die derzeitige Marktlage eingeschränkt. 
Die Fähigkeit wird erst einschätzbar, wenn die im Bau befind
liche Anlage hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit getestet wer-
den kann bzw. valide Emissionsdaten mit dem Betrieb dieser 
Anlage vorliegen.

b) Stickstoffdioxidemissionen (NOx)

Zur Einhaltung des Stickstoffdioxid-Emissionsgrenzwertes im 
Jahresmittel ist eine feuerungstechnische Optimierung an den 
Blöcken E und F erforderlich, analog der Nachrüstung in den 
Werken Y1 und Y2 für die Blöcke A bis D mit dem Expertensys-
tem „CombControl XT“ der Firma Combtec. Hierbei handelt es 
sich um ein selbstlernendes System, sog. neuronale Netze. Der-
zeit ist die Ausstattung der Blöcke E und F mit dem gleichen 
System in Vorbereitung und bereits beauftragt. Ziel ist die Fer-
tigstellung der Hardware-Nachrüstung und Implementierung 
des Datenbusses zwischen der ABB-Leittechnik und dem 
CombControl-System zum 30.09.2022. Parallel wird auf die be-
stehende Softwarelösung mit der besten Performance zur Min-
derung der Stickstoffdioxide (NOx) an den Dampferzeugern A1 

bis D2 und Übertragung auf die Dampferzeuger E1 bis F2  
zurückgegriffen. Die Inbetriebnahme des CombControl-Sys-
tems erfolgt mit Inbetriebnahme der Blöcke E und F bei Abruf 
der Versorgungsreserve. Für die Optimierung der Feuerung und 
die „Einlernphase“ des Systems ist ein dauerhafter Leistungsbe-
trieb erforderlich. Aus den Erfahrungen in den Werken Y1 und 
Y2 (Blöcke A bis D) ist hierfür ein Zeitraum von 3 bis 5 Mona-
ten einzuplanen. Hieraus ergibt sich für das Kalenderjahr 2022 
die Notwendigkeit der Ausnahmezulassung für den Emissions-
grenzwert von 195 mg/m³ im Jahresmittel. Da die Optimierung 
mit und während der Betriebszeit der Blöcke E und F fortschrei-
tet, wird ab dem Jahr 2023 eine Minderung der NOx-Emissio-
nen um 10 mg/m³ im Jahresmittel erwartet, so dass ein Emis-
sionsgrenzwert von 185 mg/m³ im Jahresmittel erreichbar ist.

Daher ist festzustellen, dass bis zum Abruf der Versorgungsre-
serve zum 01.10.2022 die Einhaltung des Emissionsgrenzwer-
tes für Stickstoffoxid (NOx) tatsächlich unmöglich ist.

Im Übrigen ist die Einhaltung des in der IE-RL Anhang V Teil 1 
Ziffer 4 genannten Stickstoffdioxid-Emissionsgrenzwertes von 
200 mg/m³ für den Dauerbetrieb mit 8.760 Betriebsstunden im 
Jahr unter Volllast sichergestellt. Das ergibt sich aus den Ergeb-
nissen der Umweltverträglichkeitsuntersuchung, insbesondere 
der Immissionsprognosen des Büros ArguMet - Bahmann & 
Schmonsees - Projekt-Nr. N 0104/05/01 vom 21.01.2004 zum 
Genehmigungsverfahren zur Mitverbrennung von Sekundär-
brennstoffen (SBS) in den Werken Y1 und Y2 (Blöcke A bis D) 
des Kraftwerks Jänschwalde. Daher kommt es nicht zu einer 
erheblichen zusätzlichen Immissionsbelastung.

c) Entschwefelungsgrad (ESG)

Zur Einhaltung des Entschwefelungsgrades ist ebenfalls eine 
Optimierung der Rauchgasentschwefelungsanlage (REA) er-
forderlich, die durch eine leittechnische Anpassung der Pum-
pensteuerung der REA umgesetzt wird. Die Maßnahme wurde 
bereits zur Durchführung durch den Servicepartner EMIS be-
auftragt und soll zum 30.09.2022 abgeschlossen sein. Im An-
schluss ist eine Test- und Optimierungsphase im Leistungsbe-
trieb über mehrere Wochen erforderlich. Hieraus ergibt sich die 
Notwendigkeit der Ausnahmezulassung, da der Entschwefe-
lungsgrad von 97 % jedenfalls für das Jahr 2022 nicht sicher 
eingehalten werden kann. Für die darauffolgende Betriebszeit 
in den Jahren 2023 und 2024 ist die Einhaltung des Entschwe-
felungsgrades (ESG) von 97 % im Jahresmittel gesichert. 

Am 22.08.2022 wurde die beabsichtigte Ausnahmezulassung 
als Sonderblatt im Amtsblatt für das Land Brandenburg sowie 
auf der Internetseite des LfU öffentlich bekannt gemacht. In-
nerhalb der Einwendungsfrist vom 22.08.2022 bis einschließ-
lich 18.09.2022 wurde eine Einwendung gegen die Ausnahme-
zulassung geltend gemacht. Zusammengefasst wurde sinnge-
mäß von der Einwenderin Deutsche Umwelthilfe e. V. (DUH) 
Folgendes vorgetragen:

Schadstoff Quecksilber (Hg):

Aus vorliegenden Emissionsdaten an den Blöcken A bis D des 
Kraftwerks Jänschwalde wurde für das Ermittlungsjahr 2020 
nachgewiesen, dass die Quecksilber-Emissionen den Jahres-
mittelwert von 7,4 µg/m³ (entspricht 0,0074 mg/m³) nicht über-
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schreiten. Weiterhin ergeben Studien und Untersuchungen in 
Kraftwerken der STEAG in den USA und in Nordrhein-Westfa-
len mit anderen, als den von der Antragstellerin präferierten, 
Quecksilber-Abscheidetechniken eine deutliche Emissionsmin-
derung für Quecksilber bei zu erwartenden geringeren Kosten 
und einer kurzfristigen Verfügbarkeit. Die Einwenderin bean-
tragt insoweit, den Jahresemissionsgrenzwert für Quecksilber 
bis zum 30.09.2023 auf 7,5 µg/m³ (entspricht 0,0075 mg/m³) 
und anschließend auf 7 µg/m³ (entspricht 0,007 mg/m³) festzu-
legen. Zusätzlich wird beantragt, die Antragstellerin zur Vorla-
ge eines Zeitplanes zur Umsetzung der von der Einwenderin 
vorgeschlagenen Minderungstechniken bzw. zum Nachweis, 
dass der Einsatz der Minderungstechnik nicht vor dem 
30.09.2023 möglich ist, zu verpflichten.

Schadstoff Stickstoffdioxid (NOx):

Im Jahr 2018 wurden als Jahresmittelwert für Stickstoffdioxid 
(NOx) am Block E 189 mg/m³ und am Block F 191 mg/m³ aus-
gewiesen. Im Jahr 2019 wurde am Block E ein Jahresmittelwert 
von 183 mg/m³ ermittelt. Die Abstufung der Ausnahmeregelun-
gen in Nr. I.2 für Stickstoffdioxid-Emissionen nach Zeiträumen 
und Emissionsgrenzwerten sei nicht nachvollziehbar, das Sys-
tem „CombControl XT“ wurde bereits nachgerüstet und steht 
für den direkten Einsatz zur Verfügung, es seien auch ohne op-
timales Einfahren des Systems erste Emissionsminderungen zu 
erwarten. Nicht nachvollziehbar ist, dass auch bei einer Ein-
lernphase von 3 bis 5 Monaten der Grenzwert von 175 mg/m³ 
erst ab 31.12.2023 festgelegt werden soll. Der Grenzwert könne 
aus den Ausführungen der Ausnahmezulassung bereits im 
Frühjahr 2023 erreicht werden.
Die Einwenderin beantragt daher, für Block E einen Grenzwert 
von 185 mg/m³ bis zum 31.12.2022 zuzulassen und ab dem 
01.01.2023 einen Grenzwert von 175 mg/m³ festzulegen. 
Für Block F wird beantragt bis zum 31.12.2022 einen Grenz-
wert von 195 mg/m³ und vom 01.01.2023 bis 31.03.2023 einen 
Grenzwert von 185 mg/m³ zuzulassen. Ab dem 01.04.2023 ist 
ein Grenzwert von 175 mg/m³ festzuschreiben.

Im Übrigen macht die Einwenderin geltend, die Antragstellerin 
habe nicht ausreichend und nachvollziehbar alle in Betracht 
kommenden Minderungsmaßnahmen sowie Hinderungsgründe 
dargelegt, warum diese Techniken nicht in Frage kommen oder 
zeitlich nicht umgesetzt werden können. Schließlich sei die Er-
teilung einer Ausnahme ohne behördliche Sachverhaltsermitt-
lung von vornherein rechtswidrig.

Der Antragstellerin wurde Gelegenheit gegeben, sich zu den 
vorgetragenen Einwendungen zu äußern. Eine Stellungnahme 
der Antragstellerin lag der Behörde zum 22.09.2022 vor. Hierin 
tritt die Antragstellerin der Einwendung entgegen und verweist 
im Wesentlichen auf die hier auch in Bezug auf Steinkohlen-
kraftwerke vorgetragenen Minderungstechniken zur Quecksil-
ber-Reduzierung fehlende Übertragbarkeit von Untersuchungs-
ergebnissen von einem Kraftwerk auf andere Kraftwerke sowie 
auf ihre ausführlichen Darlegungen der verfügbaren Minde-
rungstechniken, zu den eigenen umfangreichen Versuchen mit 
den Schwermetallfällungsmitteln TMT15 und PRAVO200, und 
dass eine Zugabe bromierter Aktivkohle aufgrund von Korrosi-
onsrisiken für das Kraftwerk Jänschwalde nicht in Betracht 
kommt. Weiter sei es unzutreffend, dass das CombControl-Sys-
tem bereits einsatzbereit zur Verfügung stehe. Selbst bei opti-

malem Verlauf, d. h. stabilem Dauerbetrieb unter unterschied-
lichen Betriebszuständen benötigt die feuerungstechnische 
Optimierung zwischen sechs und neun Monaten. Dieser Zeit-
raum sei nötig zum Anlernen des Systems. Die dargestellten 
Emissionswerte aus 2018 und 2019 zeigen eine Emissionsband-
breite von 183 mg/m³ bis 191 mg/m³, die im Dauerbetrieb ohne 
lange Unterbrechungen erreicht werden konnten. Es ist zum ge-
genwärtigen Zeitpunkt nicht absehbar, ob diese Werte auch nach 
dem mehrjährigen Stillstand im Fall der Wiederinbetriebnahme 
als Versorgungsreserve direkt wieder erreicht werden können.

Schließlich sei die Festlegung der von der Einwenderin gefor-
derten Grenzwerte insoweit unzulässig als sie Zeiträume von 
unter einem Jahr betreffen. Da es sich um die Ausnahmezulas-
sung von Emissionsgrenzwerten im Jahresmittel handelt, muss 
der Festlegung ein Kalenderjahr zugrunde gelegt werden. Die 
Festlegung eines Stichtages innerhalb des Kalenderjahres ist 
nicht zulässig. Ebenso wenig ist die Festlegung eines Grenz-
wertes für Quecksilber unzulässig, der von Einheit und Stellen-
zahl des § 28 Abs. 4 der 13. BImSchV abweicht. 

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf die Antrags-
unterlagen und die Verwaltungsakte verwiesen.

2.  Rechtliche Würdigung

2.1 Zuständigkeit

Die Zuständigkeit des Landesamtes für Umwelt (LfU) zum Er-
lass dieser Ausnahmezulassung ergibt sich aus § 1 Abs. 1 der 
Verordnung zur Regelung der Zuständigkeiten auf dem Gebiet 
des Immissionsschutzes (Immissionsschutzzuständigkeitsver-
ordnung - ImSchZV).

2.2 Verfahren

Für die Erteilung einer Ausnahmezulassung weniger strenger 
Emissionsgrenzwerte nach § 23 Abs. 1 der 13. BImSchV in 
Verbindung mit Artikel 15 Abs. 4 IE-RL ist gemäß Artikel 24 
Abs. 1c) und Abs. 2f) der IE-RL ein Verfahren mit Öffentlich-
keitsbeteiligung durchzuführen.

Die öffentliche Bekanntmachung der beabsichtigten Ausnah-
mezulassung erfolgte als Sonderblatt des Amtsblattes für das 
Land Brandenburg am 22.08.2022 sowie auf der Internetseite 
des LfU. Innerhalb der Einwendungsfrist vom 22.08.2022 bis 
einschließlich 18.09.2022 ist eine Einwendung gegen die Aus-
nahmezulassung fristgerecht eingegangen.

Gemäß § 23 Abs. 2 der 13. BImSchV in Verbindung mit Artikel 72 
Abs. 1 der IE-RL ist eine Ausfertigung dieser Ausnahmezulas-
sung an das zuständige Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz zur Weiter-
leitung an die Europäische Kommission zuzuleiten.

3. Sachentscheidung

3.1  Ausnahmezulassung (zu Nr. I.1 bis Nr. I.3)

Die Ausnahmezulassung von den im Jahresmittel einzuhaltenden 
Emissionsgrenzwerten für Quecksilber (Hg) von 0,007 mg/m³ 
nach § 28 Abs. 4 S. 1 der 13. BImSchV und für Stickstoffdioxid 
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(NOx) von 175 mg/m³ nach § 28 Abs. 8 Nr. 6 der 13. BImSchV 
sowie vom Entschwefelungsgrad (ESG) von 97 % nach § 28 
Abs. 11 Nr. 3 der 13. BImSchV ergeht auf der Rechtsgrundlage 
des § 23 Abs. 1 Satz 1 der 13. BImSchV i. V. m. Artikel 15  
Abs. 4 der IE-RL.

Danach kann die zuständige Behörde nach pflichtgemäßem Er-
messen (dazu unter (6.)) auf Antrag des Betreibers unter Be-
rücksichtigung der besonderen Umstände des Einzelfalls (Aus-
nahmesituation, dazu unter (1.)) Ausnahmen von einzelnen 
Anforderungen der 13. BImSchV sowohl bei Neu- als auch bei 
Altanlagen zulassen, wenn 

1. einzelne Anforderungen nicht oder nur mit unverhältnismä-
ßigem Aufwand erfüllbar sind, dazu unter (2.), 

2. im Übrigen die dem Stand der Technik entsprechenden 
Maßnahmen zur Emissionsbegrenzung durchgeführt wer-
den, dazu unter (3.), 

3. die Schornsteinhöhe nach TA Luft in der jeweils geltenden 
Fassung auch für einen als Ausnahme zugelassenen Emissi-
onsgrenzwert ausgelegt ist, es sei denn auch insoweit liegen 
die Voraussetzungen nach 1. vor, dazu unter (4.), und 

4. die Ausnahmen den Anforderungen aus der IE-RL nicht 
entgegenstehen, dazu unter (5.).

Die genannten Voraussetzungen sind in Bezug auf einen Be-
trieb der Blöcke E und F des Kraftwerkes Jänschwalde im Fall 
des Abrufes der Versorgungsreserve erfüllt.

Im Einzelnen:

(1.) besondere Umstände des Einzelfalls (Ausnahmesituation)

Das LfU hat eine Bewertung des vorgetragenen Sachverhaltes 
dahingehend vorzunehmen, ob die beantragten Ausnahmen ei-
nen Einzelfall betreffen und insoweit eine besondere Ausnah-
mesituation vorliegt. Allgemeine Sachverhalte, die eine größere 
Gruppe von Anlagen oder technischen Konstellationen in Anla-
gen betreffen und durch den Verordnungsgeber bereits durch 
einzelne Ausnahme in der Verordnung selbst geregelt hat, wer-
den nicht erfasst, vgl. Landmann/Rohmer/Ohms, 97. EL De-
zember 2021, 13. BImSchV, § 26 Rn. 4.

Die besondere Ausnahmesituation begründet sich vorliegend 
aus der besonderen geopolitischen Entwicklung im Sektor der 
Energiewirtschaft infolge des Angriffskrieges Russlands auf 
die Ukraine und der vom Bundesministerium für Wirtschaft 
und Klimaschutz (BMWK) zum 23.06.2022 ausgerufenen 
„Alarmstufe Gas“ einhergehend mit dem Erlass des Ersatz-
kraftwerkebereithaltungsgesetzes (EKBG) vom 08.07.2022. 
Gemäß Artikel 1 Nr. 5 EKBG, mit dem § 50d EnWG geschaf-
fen wird, ist beabsichtigt mit Braunkohle betriebene Kraft-
werksanlagen, die sich nach § 13g Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 lit. c und 
4 lit. b EnWG in der Sicherheitsbereitschaft befinden, in eine 
vom 01.10.2022 bis zum 31.03.2024 befristete „Versorgungs-
reserve“ zu überführen. Diese Anlagen sollen im Fall einer Gas-
not- bzw. Gasmangellage zur Erzeugung zusätzlicher elektri-
scher Energie anstelle von Erdgas betriebenen Erzeugungsanla-
gen eingesetzt werden und so zur Einsparung von Erdgas bei-
tragen unter Aufrechterhaltung und Sicherstellung der Strom- 
und Wärmeversorgung in Deutschland. Für diese Versorgungs-

reserve sind die Blöcke E und F des Kraftwerkes Jänschwalde 
betroffen. Mit Abruf der Versorgungsreserve durch die Bundes-
regierung, welche in Form einer gesonderten Verordnung zur 
Ausrufung der Gas-Alarmstufe oder der Gas-Notfallstufe des 
nationalen „Notfallplans Gas für die Bundesrepublik Deutsch-
land“ basierend auf der sog. SOS-Verordnung (EU) 2017/1938 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 
2017 erfolgen soll, werden die Blöcke E und F des Kraftwerks 
Jänschwalde wieder in Betrieb genommen und zur Stromerzeu-
gung genutzt. Bei Abruf der Versorgungsreserve der seit 2018 
und 2019 vorläufig stillgelegten Blöcke E und F eröffnet sich 
ein Konflikt zu den in Umsetzung der durch den Europäischen 
Gerichtshof für nichtig erklärten BVT-Schlussfolgerungen LCP 
(2017) im Juli 2021 in § 28 Abs. 4 S. 1, Abs. 8 Nr. 6 und Abs. 11 
Nr. 3 der 13. BImSchV novellierten Grenzwerte im Jahresmittel 
für Quecksilber (Hg), Stickstoffdioxid (NOx) und des Ent-
schwefelungsgrades (ESG). Diese strengeren Anforderungen 
bestanden zum Zeitpunkt der Überführung der Blöcke E und F 
in die Sicherheitsbereitschaft so nicht, so dass sich nunmehr 
kurzfristig ein besonderer Handlungsbedarf ergibt, wie die An-
lagen in der Versorgungsreserve ab 01.10.2022 rechtskonform 
betrieben werden können. Eine umfassende Nachrüstung und 
Ertüchtigung der Anlagen vergleichbar mit fortlaufend in Be-
trieb befindlichen Braunkohlenkraftwerken, wie z. B. die Wer-
ke Y1 und Y2 (Blöcke A bis D) des Kraftwerkes Jänschwalde 
ist bis zum Abruf der Versorgungsreserve innerhalb von weni-
ger als drei Monaten seit Bekanntgabe des EKBG und unter 
dem Vorbehalt des tatsächlichen Abrufes der Versorgungsreserve 
sowie der beihilferechtlichen Genehmigung durch die EU-
Kommission, vgl. Artikel 1 Nr. 5 und Artikel 9 Abs. 2 EKBG  
(§ 50d Abs. 2 und 9 EnWG) nicht zu erreichen.

Daher ist von einer besonderen Ausnahmesituation auszuge-
hen, die durch den Gesetz- und Verordnungsgeber bisher nicht 
durch eine anderweitige Regelung berücksichtigt wurde.

(2.) die Anforderungen sind nicht (Alt. 1) oder nur mit unver-
hältnismäßigem Aufwand (Alt. 2) erfüllbar

Voraussetzung der Zulassung einer Ausnahme nach § 23 Abs. 1 
der 13. BImSchV für jede einzelne vom Antrag umfasste Anfor-
derung des § 28 Abs. 4 S. 1, Abs. 8 Nr. 6 und Abs. 11 Nr. 3 der 
13. BImSchV ist, dass diese entweder nicht oder nur mit unver-
hältnismäßigem Aufwand erfüllbar wäre. Unverhältnismäßig-
keit ist gegeben, wenn der technische und ökonomische Auf-
wand für eine Minderungsmaßnahme in keinem angemessenen 
Verhältnis zu der dadurch erreichbaren Emissionsminderung 
steht. In diese Verhältnismäßigkeitsprüfung sind wirtschaft-
liche Aspekte, technische und logistische Aspekte einzustellen. 
Erfasst werden somit die absoluten Umsetzungskosten, die er-
reichbare zusätzliche Emissionsminderung ohne Ausnahme, 
der technische und zeitliche Umbauaufwand sowie die voraus-
sichtliche Restlaufzeit der Anlagen in Anbetracht der zeitlich 
befristeten Versorgungsreserve.

(a) Quecksilberemissionen (Hg) (Nr. I.1):

Die Antragstellerin hat anhand von plausiblen Unterlagen und 
Angaben nachvollziehbar und detailliert nachgewiesen, dass 
eine qualifizierte Nachrüstung der Feuerungsanlagen der Blö-
cke E und F durch eine effektive Abgasreinigungstechnik nur in 
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Form der Aktivkohleeindüsung im Gegenstrom vor E-Filter in 
Betracht kommt und andere oder zusätzliche Minderungsmaß-
nahmen aus technischen und/oder logistischen Gründen (Koh-
lenmanagement, Einsatz von Schwermetall-Fällungsmitteln, 
Erhöhung Schwefelabscheideleistung, alternative Techniken) 
nicht zur Verfügung stehen.

Soweit die Deutsche Umwelthilfe (DUH) einwendet, dass alter-
native Minderungstechniken z. B. die Zugabe von Aktivkohle 
(ggf. bromiert) in den Abgaswäscher, die Zugabe von Calcium-
bromid in die Feuerung sowie die Kombination beider Verfah-
ren kostengünstig und kurzfristig zur Verfügung stehen, greift 
diese Einwendung im Ergebnis nicht durch.

Selbst wenn für andere Kraftwerksanlagen, benannt wurden 
hier vor allem die Steinkohlenkraftwerke der STEAG GmbH, 
in Studien und Untersuchungen Nachweise zur Quecksilber-
Minderung dokumentiert sind, so können die dort eingesetzten 
Minderungstechniken sowie deren Untersuchungsergebnisse 
nicht 1:1 und unmittelbar auf die Blöcke E und F des Kraft-
werks Jänschwalde übertragen werden, da jedes Kraftwerk, je-
der Kraftwerksblock und jeder Kessel individuell ist und die 
zur effektiven Reduzierung von Quecksilber notwendige und 
geeignete Technik daher anlagenspezifisch zu beurteilen ist. 
Des Weiteren sind auch bei verfügbaren alternativen Techniken 
Vorlaufzeiten für Versuchsfahrten und Tests zur Prüfung der 
Geeignetheit dieser Techniken für den großtechnischen Anwen-
dungsfall unabdingbar. Entsprechende Eignungstests wurden 
im Kraftwerk Jänschwalde nach Kenntnis der Behörde seit 
2016 durchgeführt. Der Einsatz einer anderen als der speziell 
angepassten Technik, hier der Aktivkohleeindüsung im Rauch-
gasstrom vor E-Filter, scheidet bereits wegen fehlender Unter-
suchungen der Machbarkeit und Geeignetheit aus. Jedenfalls 
steht auch im Falle der Geeignetheit weder bis zum Abruf noch 
über die Dauer der Versorgungsreserve ein ausreichender 
Zeitrahmen zur Durchführung von erforderlichen Anzeige- 
oder Genehmigungsverfahren sowie für die Implementierung 
von alternativen Techniken zur Verfügung. 

Eine zusätzliche, kostengünstige Calciumbromid-Zugabe kommt 
für diesen Kraftwerksbetrieb nicht in Betracht, da hiermit ein un-
kalkulierbares Korrosionsrisiko am Kessel und anderen Bauteilen 
entstehen und insoweit die Anlagensicherheit gefährdet würde. 

Soweit die DUH einwendet, die Antragstellerin habe nicht aus-
reichend den Einsatz von Schwermetall-Fällungsmitteln neben 
TMT15, hier PRAVO200, untersucht, ist festzustellen, dass die 
Antragstellerin in den Ausführungen zu ihrem Antrag detailliert 
dargelegt hat, dass sie sowohl umfangreiche Versuche mit 
TMT15 und PRAVO200 zur Schwermetall-Fällung vorgenom-
men hat, als auch, dass die Ergebnisse ihrer Untersuchungen 
keine dauerhafte und verlässliche Minderung von Quecksilber 
aufzeigen konnten infolge der Re-Emission. Die Einwendung 
ist unzutreffend, denn sie entspricht nicht den Tatsachen. 

Die Antragstellerin hat glaubhaft und nachvollziehbar darge-
legt, dass eine Nachrüstung der Blöcke E und F mit einer Aktiv-
kohleeindüsung analog zu den Werken Y1 und Y2 (Blöcke A 
bis D) kurzfristig bis zum Abruf der Versorgungsreserve zum 
01.10.2022 und darüber hinaus auch nicht bis zum Ende der 
Versorgungsreserve spätestens am 31.03.2024 zu erreichen ist. 

Maßgeblich sind die hierzu bereits vorhandenen Erfahrungen 
aus den Nachrüstungen an anderen Kraftwerken der Antragstel-
lerin, wonach selbst, bei einem idealen Ablauf der dafür erfor-
derlichen Planungs-, Genehmigungs- und Beschaffungsmaß-
nahmen, der Installations-, Einstellungs- und Optimierungsar-
beiten ein Zeitraum zur Realisierung von mindestens 24 Mona-
ten erforderlich ist.

Es ist davon auszugehen, dass auch bei größtmöglicher An-
strengung der Antragstellerin die notwendige Anlagentechnik 
zur Einhaltung des Quecksilberemissionsgrenzwertes im Jah-
resmittel für den Einsatz der Blöcke E und F nicht rechtzeitig 
bis zum Abruf der Versorgungsreserve und auch nicht während 
der Versorgungsreserve betriebsbereit zur Verfügung steht mit 
der Folge, dass eine zusätzliche Emissionsminderung tatsäch-
lich nicht erreicht werden kann.

Dies rechtfertigt die Zulassung einer Ausnahme nach § 23 Abs. 1 
der 13. BImSchV in Verbindung mit Artikel 15 Abs. 4 der IE-RL 
von den Anforderungen des § 28 Abs. 4 Satz 1 der 13. BImSchV 
zur Einhaltung des Emissionsgrenzwertes für Quecksilber (Hg) 
im Jahresmittel; die Anforderungen sind für den vorgesehenen 
Zweck des Einsatzes der Blöcke E und F als befristete Versor-
gungsreserve nicht erfüllbar.

Darüber hinaus hat die Antragstellerin anhand gesicherter Erfah-
rungen aus den Nachrüstungen an ihren anderen Kraftwerken 
nachgewiesen, dass die Nachrüstung einer Aktivkohleeindüsung 
an den Blöcken E und F in Abwägung zur erreichbaren Emis-
sionsminderung während der ohnehin zeitlich begrenzten Lauf-
zeit zu einem unverhältnismäßig hohen Kostenaufwand führt.

Den Kostenaufwand setzt die Antragstellerin nachprüfbar mit 
einmaligen Investitionskosten von ca. 5 Millionen Euro sowie 
weiteren 2,5 Millionen Euro an jährlichen Betriebskosten (u. a. 
zur Beschaffung von Aktivkohle) an und beziffert die theoreti-
sche Minderung der Quecksilberemissionsfracht auf ca. 70 kg 
pro Jahr bei einem 12-monatigen Volllastbetrieb der Blöcke E 
und F mit Aktivkohleeindüsung.

Die Gegenüberstellung der erreichbaren Emissionsminderung 
zum Kostenaufwand erfordert eine monetäre Bewertung der 
Emissionsminderung bzw. den daraus entstehenden Umwelt-
nutzen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt existieren in Bezug auf 
Quecksilber-Emissionen keine verbindlichen Angaben zur 
Kostenermittlung. Denn, wie sich aus der aktualisierten UBA-
Methodenkonvention 3.0 (Stand 11/2018) und 3.1 (Stand 
12/2020) zur Ermittlung von Umweltkosten bei den Kostensät-
zen der Strom- und Wärmeerzeugung entnehmen lässt, werden 
darin lediglich die Emission von Luftschadstoffen und Treib-
hausgasen berücksichtigt, hingegen sind Kosten der Emission 
toxischer Stoffe wie Quecksilber auf Grund fehlender Daten-
verfügbarkeit nicht enthalten.

Jedoch kann anhand der von der Antragstellerin hilfsweise vor-
gelegten Unterlagen der UBA-Methodenkonvention 2.0 (2014) 
und der im EU-NEEDS-Projekt erarbeiteten Kostenaufstellun-
gen (Excel-Tabelle, 2018) festgestellt werden, dass in der Ver-
gangenheit jedenfalls die Umweltkosten für die Emission von 
Quecksilber mit ca. 12 Millionen Euro pro Tonne pro Jahr in 
Ansatz gebracht wurden.
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In Ermangelung anderweitig verfügbarer und gesicherter Er-
kenntnisse folgt das LfU dem insoweit plausiblen Vortrag der 
Antragstellerin und leitet daraus für eine erreichbare Emis-
sionsminderung von Quecksilber von ca. 70 kg pro Jahr abwei-
chend einen hypothetischen Wert von ca. 840.000 Euro als Um-
weltkosten ab, die dem von der Antragstellerin nachweisbaren 
Kostenaufwand für die Nachrüstung der Blöcke E und F gegen-
übergestellt werden. Im Ergebnis dieser hilfsweisen monetären 
Bewertung überwiegt der Kostenaufwand der Antragstellerin 
die erreichbare Emissionsminderung bzw. den möglichen Um-
weltnutzen bei einem 12-monatigen Volllastbetrieb der Blöcke E 
und F. Darüber hinaus folgt das LfU dem Vortrag der Antrag-
stellerin, dass in die hier zu treffende Kosten-Nutzen-Abwä-
gung weder eine eventuelle Vergütung nach § 50d Abs. 5 
EnWG noch etwaige Gewinne nach § 50d Abs. 4 EnWG einzu-
stellen sind.

Im Übrigen ist zu berücksichtigen:

Alle gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2b) und Nr. 3 der neuen 13. BImSchV 
geltenden Halbstunden- und Tagesmittelwerte für Quecksilber 
werden mit der vorhandenen Technik eingehalten ausweislich 
des Gutachtens von Dr. Sporenberg Umweltschutz Messtechnik 
GmbH, Az. 026/05/E02/18.

Bis zur Überführung der Blöcke E und F in die Sicherheitsbe-
reitschaft wurden im laufenden Betrieb Jahresmittelwerte für 
Quecksilber-Emissionen zwischen 0,007 mg/m³ und 0,009 mg/m³ 
eingehalten, so dass für den zeitlich befristeten Betrieb der  
Blöcke E und F als Versorgungsreserve auch ohne die Nachrüs-
tung einer Aktivkohleeindüsung jedenfalls der bis zur vorläu-
figen Stilllegung geltende Emissionsgrenzwert von 0,01 mg/m³ 
im Jahresmittel nach § 11 Abs. 2 der 13. BImSchV von 2013 
unterschritten wird. 

Infolge der zeitlich befristeten Überschreitung des geltenden 
Quecksilber-Emissionsgrenzwertes im Jahresmittel während 
des Betriebes der Blöcke E und F als Versorgungsreserve sind 
überdies keine erheblichen nachteiligen oder schädlichen Ein-
wirkungen auf die Schutzgüter des § 1 BImSchG zu erwarten. 
Als Beleg dazu können die in den Jahren 2002 bis 2004 ange-
stellten Untersuchungen zur Luftschadstoffzusatzbelastung 
durch Quecksilberimmissionen des Kraftwerkes Jänschwalde 
für die Werke Y1 und Y2 (Blöcke A bis D) im Rahmen einer 
Umweltverträglichkeitsuntersuchung zur Deposition von 
Quecksilber herangezogen werden. Aus der dazu beim LfU 
vorliegenden und überprüften Immissionsprognose des Büros 
ArguMet - Bahmann & Schmonsees vom 26.08.2004 wird er-
sichtlich, dass der nach TA Luft 2002 vorgegebene Deposi-
tionswert von 1 µg/(m²d) mit dem Wert von 0,15 µg/(m²d) für 
die Emissionen der Werke Y1 und Y2 bei Ausschöpfung des  
zu diesem Zeitpunkt geltenden Emissionsgrenzwertes von  
0,03 mg/m³ als Tagesmittelwert (nunmehr 0,02 mg/m³) deutlich 
unterschritten wird. Der Vorgabewert für Hg-Depositionen von 
1 µg/(m²d) hat sich auch mit der TA Luft 2021 nicht geändert. 
Daraus lässt sich für das Werk Y3 ableiten, dass durch die be-
fristete zusätzliche Emission von Quecksilber um die Differenz 
von 0,002 mg/m³ über den Grenzwert von 0,007 mg/m³ im Jah-
resmittel keine erheblich nachteiligen oder schädlichen Einwir-
kungen erwarten lassen.

Unter Würdigung der absehbar geringen Laufzeiten der Blöcke E 
und F im Fall des tatsächlichen Abrufes als Versorgungsreserve 
einerseits und anderseits der Tatsache, dass vorliegend aus-
schließlich Emissionskomponenten im Jahresmittel und damit 
Vorsorgeanforderungen betroffen sind, die sonstigen Emis-
sionsgrenzwerte im Tagesmittel- und Halbstundenwert sicher 
eingehalten werden können und auch sonst keine erheblichen 
nachteiligen oder schädlichen Umwelteinwirkungen zu erwar-
ten sind, erweist sich im Ergebnis der für die Einhaltung des 
Emissionsgrenzwertes für Quecksilber (Hg) im Jahresmittel 
notwendige ökonomische und technische Aufwand auf Seiten 
der Antragstellerin auch als unverhältnismäßig. In Ansehung 
der besonderen Situation hat die Antragstellerin schließlich ihr 
ernsthaftes Bestreben dargelegt, die an den Blöcken E und F im 
Falle des Abrufes der Versorgungsreserve höheren Emissions-
frachten an Quecksilber insoweit auszugleichen, in dem die 
Emissionsfracht für Quecksilber an den regulär in Betrieb be-
findlichen Werken Y1 und Y2 (Blöcke A bis D), die bereits mit 
der Aktivkohleeindüsung als Emissionsminderungstechnik aus-
gestattet sind, so weit als technisch möglich abgesenkt werden 
soll.

Schließlich bleibt festzustellen, dass der Antrag der DUH auf 
Festsetzung eines Emissionsgrenzwertes für Quecksilber von 
„7,5 µg/m³“ (entspricht 0,0075 mg/m³) bis längstens zum 
30.09.2023 aus folgenden Gründen ohne Erfolg bleibt: Zum ei-
nen liegt der geforderte Grenzwert im Bereich der Messunsicher-
heit, so dass ein Nachweis schlichtweg nicht möglich ist; zum 
anderen sieht § 28 Abs. 4 Satz 1 der 13. BImSchV eine feste 
Einheit und einen festen Stellenwert bei der Grenzwertangabe 
von 0,007 mg/m³ vor. Zum anderen handelt es sich um einen 
Jahresmittelwert, der sich gemäß § 19 Abs. 2 der 13. BImSchV 
aus der Summe der validierten Halbstundenmittelwerte (HMW) 
pro Kalenderjahr ergibt und entgegen der Ansicht der DUH nicht 
über einen beliebigen Zeitraum von zusammenhängenden  
12 Monaten zu ermitteln ist. Im Ergebnis kann dem Antrag der 
DUH auf Festsetzung eines Quecksilber-Jahresmittelwertes von 
„7,5 µg/m³“ bis längstens zum 30.09.2023 nicht entsprochen 
werden.

(b) Stickstoffdioxidemissionen (NOx) (Nr. I.2)

Die Antragstellerin hat anhand ihrer Erfahrungen mit der Nach-
rüstung in den Werken Y1 und Y2 (Blöcke A - D) des Kraft-
werks Jänschwalde dargelegt, dass eine effektive NOx-Reduk-
tion auch ohne zusätzliche SCR/SNCR-Verfahren durch eine 
Optimierung der Feuerungsanlagen mit dem selbstlernenden 
Expertensystem „CombControl XT“ erreicht werden kann. Die 
Antragstellerin wird dieses System ebenfalls in den Blöcken E 
und F zur NOx-Reduktion zur Anwendung bringen. Die Imple-
mentierung des Systems wurde bereits durch die Fachfirmen 
Combtec und ABB verbindlich beauftragt mit dem Ziel der Fer-
tigstellung bis zum 30.09.2022 (Hardware und Anbindung an 
die Leittechnik). Die Inbetriebnahme und Optimierung des 
Systems an jedem Dampferzeuger (E1 bis F2) kann jedoch auf 
Grund des Selbst-Lern-Effektes erst nach dem Anfahren der 
Blöcke E und F, d. h. bei Abruf der Versorgungsreserve erfolg-
reich vorangetrieben werden. Ein vorheriger Test und Einfahr-
betrieb im Rahmen der Sicherheitsbereitschaft scheidet auf 
Grund der Restriktionen nach § 13g EnWG aus, wonach ein 
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Anlagenbetrieb ausschließlich nach Abruf durch den Netzbe-
treiber zulässig ist. Entsprechend der nachvollziehbar dargeleg-
ten Erfahrungen mit dem bewährten System an den Blöcken A 
bis D wird eine stufenweise Anlern- und Optimierungsphase für 
eine signifikante NOxReduktion mindestens bis zum Ende des 
Jahres 2022 andauern und noch im Jahr 2023 fortgesetzt wer-
den. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist nicht absehbar, ob die 
Blöcke E und F während der Versorgungsreserve auch in den 
Sommermonaten in Volllast, Teillast oder mit Unterbrechungen 
betrieben werden. Die Antragstellerin geht zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt davon aus, dass die Blöcke E und F ausschließlich in 
den Wintern 2022/2023 und 2023/2024 jeweils von Januar bis 
März und Oktober bis Dezember in Volllast betrieben werden 
müssen. Hieraus erwächst die von der Antragstellerin insoweit 
plausibel begründete Notwendigkeit einer stufenweisen Aus-
nahmezulassung für das Jahr 2022 sowie 2023. 

Die stufenweise Grenzwertfestlegung pro Jahr trägt dem Um-
stand Rechnung, dass das CombControl-System voraussicht-
lich frühestens zum 01.03.2023 seine volle Funktionsfähigkeit 
erreicht.

Soweit die DUH einwendet, das CombControl-System stünde 
bereits zum Zeitpunkt der Wiederinbetriebnahme einsatzbereit 
zur Verfügung, so dass im Anlagenbetrieb die Emissionswerte 
der Jahre 2018 bzw. 2019 auch ohne optimales Einfahren des 
Systems zwischen 183 mg/m³ und 191 mg/m³ unmittelbar er-
reicht werden können, ist diese Ansicht unzutreffend.

Die Antragstellerin hat dargelegt, dass eine sofortige feuerungs-
technische Optimierung allein aus der Nachrüstung mit dem 
CombControl-System nicht zu erreichen ist, sondern eine 
mehrmonatige Anlernphase während des Anlagenbetriebes un-
abdingbar ist. Da der Anlagenbetrieb erst mit Abruf der Versor-
gungsreserve tatsächlich aufgenommen werden kann, ist gera-
de nicht gesichert, dass die im Dauerbetrieb ohne lange Unter-
brechungszeiten ermittelten Emissionswerte aus 2018 bzw. 
2019 nach einer mehrjährigen Stilllegungsphase wieder unmit-
telbar erreicht werden können. Gerade hieraus rechtfertigt sich 
die stufenweise Grenzwertanpassung über die Kalenderjahre 2022 
und 2023 von maximal 195 mg/m³ über 185 mg/m³ für beide 
Blöcke E und F.

Soweit die DUH für den Block F eine stufenweise Festlegung 
eines Grenzwertes von 185 mg/m³ vom 01.01.2023 bis 
31.03.2023 sowie von 175 mg/m³ ab dem 01.04.2023 fordert, 
bleibt wiederum festzustellen, dass einer solchen Festsetzung 
die Anforderungen des § 19 Abs. 2 der 13. BImSchV entgegen-
stehen, wonach Jahresmittelwerte aus der Summe der validier-
ten Halbstundenmittelwerte (HMW) für ein Kalenderjahr gebil-
det werden müssen.

Nach Einschätzung des LfU kommen andere technische Mög-
lichkeiten zur NOx-Reduktion wie z. B. durch ein SCR/SNCR-
Verfahren auf Grund der Anlagengröße, insbesondere des er-
heblichen Abgasvolumenstroms, der fehlenden Erfahrungen/
Untersuchungen und der zu erwartenden Ammoniakemission 
(Ammoniakschlupf) sowie der damit verbundenen erheblichen 
Errichtungs- und Betriebskosten und dem ohnehin sehr be-
grenzten Zeitrahmen bis zum Abruf bzw. während der Versor-
gungsreserve nicht in Betracht. Die Anforderungen des § 28 

Abs. 8 Nr. 6 der 13. BImSchV sind insoweit nicht - auch nicht 
mit unterstelltem verhältnismäßigem Aufwand - erfüllbar.

Demgegenüber steht die Möglichkeit durch Implementierung 
des bereits erfolgreich angewendeten und bewährten Systems 
„CombControl XT“ die Anforderungen des § 28 Abs. 8 Nr. 6 
der 13. BImSchV jedenfalls innerhalb des Zeitraumes der Ver-
sorgungsreserve, wenn auch nur stufenweise mit verhältnismä-
ßigem Aufwand zu erfüllen. Die Antragstellerin hat nachgewie-
sen, dass mit diesem System eine stufenweise NOx-Reduzie-
rung auf den Emissionsgrenzwert von 175 mg/m³ im Jahresmit-
tel bis zum 01.01.2024 sicher zu erreichen ist. In Ansehung der 
hier vorzunehmenden Bewertung, stellt sich die Implementie-
rung des CombControl-Systems daher als das am schnellsten 
wirksame und geeignete Mittel zur Einhaltung des Emissions-
grenzwertes für Stickstoffdioxid (NOx) im Jahresmittel dar. 

Im Übrigen ist zu berücksichtigen:

Alle gemäß § 28 Abs. 8 Nr. 6 der 13. BImSchV geltenden 
Halbstunden- und Tagesmittelwerte für Stickstoffmonoxid und 
Stickstoffdioxid, angegeben als Stickstoffdioxid (NOx), wer-
den für die Blöcke E und F mit der vorhandenen Technik aus-
weislich der kontinuierlich ermittelten Emissionsdaten des Jah-
resberichtes 2018 (14. März 2019) eingehalten.

(c) Entschwefelungsgrad ESG der REA (Nr. I.3)

Die Antragstellerin hat nachgewiesen, dass eine Erhöhung des 
Entschwefelungsgrades (ESG) von 96 % auf 97 % durch eine 
unmittelbar realisierbare leittechnische Anpassung der Pumpen-
steuerung der Rauchgasentschwefelungsanlage (REA) tech-
nisch, logistisch und mit verhältnismäßigem Aufwand bis spätes-
tens zum 01.01.2023 sichergestellt werden kann. Sie hat nach-
vollziehbar und plausibel dargelegt, dass eine abschließende 
Umsetzung bis zum Start der Versorgungsreserve am 01.10.2022 
jedoch nicht möglich ist. Die Inbetriebnahme einschließlich not-
wendiger Optimierungsarbeiten setzt den laufenden Anlagenbe-
trieb voraus, der frühestens beim Abruf der Versorgungsreserve 
erfolgen kann und im derzeitigen Zustand der Sicherheitsbereit-
schaft mangels Abruf durch den Übertragungsnetzbetreiber nach 
§ 13g EnWG nicht zulässig ist. Alternative Techniken stehen we-
der zur Verfügung noch ist eine frühere Realisierung der Erhö-
hung des Entschwefelungsgrades auf 97 % mit den bereits größt-
möglichen Anstrengungen der Antragstellerin sichergestellt. In-
sofern stellt sich die Anforderung nach § 28 Abs. 11 Nr. 3 der  
13. BImSchV zumindest für den Zeitraum vom 01.10.2022 bis 
31.12.2022 als unerfüllbar dar.

Im Übrigen ist festzustellen, dass die geltenden Emissionsgrenz-
werte für Schwefeldioxid (SO2) und des Schwefelabscheide-
grades (SAG) nach § 28 Abs. 11 Nr. 3 der 13. BImSchV für alle 
Zeiträume (Halbstunden-, Tages- und Jahresmittelwerte - für 
SAG nur Tagesmittelwert) eingehalten werden.

(3.) Einhaltung des Standes der Technik im Übrigen

§ 23 Abs. 1 Nr. 2 der 13. BImSchV setzt weiter voraus, dass alle 
dem Stand der Technik entsprechenden Maßnahmen zur Emis-
sionsbegrenzung angewandt werden. Wird, wie vorliegend, 
eine Ausnahme von einem Emissionsgrenzwert gewährt, muss 
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sichergestellt sein, dass jeder verhältnismäßige, den Kriterien 
des § 3 Abs. 6 BImSchG entsprechende Aufwand zur Minde-
rung der betroffenen Emissionskomponente erbracht ist.

Für konventionelle Großkraftwerke mit Braunkohlenfeuerung 
gilt als Stand der Technik zur Abgasreinigung die Kombination 
einer Staubabscheideeinrichtung (E-Filter) in Verbindung mit 
einer Rauchgasentschwefelungsanlage (REA), vgl. die unter 
BVT 20 bis 24 in den BVT-Schlussfolgerungen LCP aufgeführ-
ten Techniken. Bei neuen Anlagen modernster Bauart gelten 
zusätzliche Entstickungs- und Quecksilberabscheideeinrich-
tungen als Stand der Technik. Das Kraftwerk Jänschwalde 
(Werke Y1 bis Y3) ist eine Altanlage, die bereits an allen Blö-
cken A bis F über einen E-Filter verfügt und mit einer REA 
nachgerüstet wurde und derzeit mit einem Expertensteuerungs-
system „CombControl XT“ zur Reduzierung der NOx-Emis-
sionen an den Blöcken E und F ausgerüstet wird. Hinsichtlich 
der Emission von Quecksilber (Hg) wird die Minderung an den 
Blöcken E und F durch die o. g. Kombination der Elektrofilter-
anlagen mit der Rauchgaswäsche (REA) erreicht.

Damit entspricht die Anlage im Übrigen dem Stand der Technik 
bzw. wird derzeit sogar darüber hinaus gehend angepasst in Be-
zug auf die Emission von Stickstoffdioxid (NOx).

(4.) Anforderungen an die Schornsteinhöhe nach geltender  
TA Luft

Das Kraftwerk Jänschwalde gilt als Altanlage im Sinne der  
TA Luft 2021. Gemäß Nr. 5.5.3 der TA Luft 2021 gelten die 
neuen Anforderungen an die Schornsteinhöhenberechnung 
nach Nr. 5.5.2 TA Luft 2021 nicht für Altanlagen. Die Höhe der 
Kühltürme des Kraftwerks Jänschwalde, welche die gereinig-
ten Abgase ableiten, entsprechen auf Grundlage der vorliegen-
den, unveränderten Berechnungen und Immissionsprognosen 
den Anforderungen der TA Luft 2002.

(5.) Berücksichtigung der Anforderungen IE-RL

Für die Zulassung von Ausnahmen setzt § 23 Abs. 1 Nr. 4 der 
13. BImSchV voraus, dass die Anforderungen der IE-RL einge-
halten werden. Grundsätzlich sind Ausnahmezulassungen auch 
nur insoweit möglich, als die Anforderungen der BVT-Schluss-
folgerungen LCP beachtet werden. Da mit der Ausnahmezulas-
sung von den Anforderungen der BVT-Schlussfolgerungen 
LCP abgewichen werden soll, wird höchst vorsorglich eine zu-
sätzliche Prüfung der Voraussetzungen nach Artikel 15 Abs. 4 
der IE-RL durchgeführt.

Gegenstand dieser Ausnahmezulassung sind die Überschrei-
tung der in den BVT 23, Tabelle 7 und BVT 20, Tabelle 3 dar-
gestellten oberen Emissionsbandbreiten für Quecksilber (Hg) 
im Jahresmittel von 0,007 mg/m³ sowie für Stickstoffdioxid 
(NOx) im Jahresmittel von 175 mg/m³. Für den Entschwefe-
lungsgrad (ESG) von 97 % sehen weder die BVT-Schlussfolge-
rungen LCP noch die IE-RL in Anhang V, Teil 1 eigene Fest-
legungen vor.

Nach Artikel 15 Abs. 4 Richtlinie 2010/75/EU kann die zustän-
dige Behörde in besonderen Fällen weniger strenge Emissions-
grenzwerte nur festlegen, wenn eine Bewertung ergibt, dass die 
Erreichung die mit den besten verfügbaren Techniken assoziier-

ten Emissionswerte aus den Beschreibungen der BVT Schluss-
folgerungen gemessen am Umweltnutzen zu unverhältnismä-
ßig höheren Kosten führen würde aufgrund 

a) geographischer Standort und lokale Umweltbedingungen 
der betroffenen Anlage oder

b) technische Merkmale der betroffenen Anlage. 

Die Voraussetzungen des Artikel 15 Abs. 4 Satz 1 der IE-RL 
sind vorliegend erfüllt. 

Im Einzelnen: 

(a) Besonderer Einzelfall (Ausnahmesituation)

Ebenso wie § 23 Abs. 1 der 13. BImSchV verlangt Artikel 15 
Abs. 4 der IE-RL eine besondere Ausnahmesituation. Diese 
Ausnahmesituation ist - wie bereits unter 3.1 (1.) ausführlich 
dargestellt - in der gegenwärtigen energiewirtschaftlichen Not-
lage zu sehen, der die Bundesregierung mit der ausgerufenen 
„Alarmstufe Gas“ einhergehend mit dem Erlass des EKBG be-
gegnet. Gemäß Artikel 1 Nr. 5 EKBG, mit dem § 50d EnWG 
geschaffen wird, ist beabsichtigt, mit Braunkohle betriebene 
Kraftwerksanlagen aus der Sicherheitsbereitschaft nach § 13g 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 lit. c und 4 lit. b EnWG zum 01.10.2022 in 
eine bis zum 31.03.2024 befristete „Versorgungsreserve“ zu 
überführen. Dies soll einer Gasnot- bzw. Gasmangellage entge-
genwirken, in dem zusätzliche elektrische Energie durch 
Braunkohlenkraftwerke zur Substitution von Gaskraftwerken 
und schließlich zur Einsparung von Erdgas beitragen unter Auf-
rechterhaltung und Sicherstellung der Strom- und Wärmever-
sorgung in Deutschland. Die Blöcke E und F des Kraftwerks 
Jänschwalde sind Teil der Versorgungsreserve, die im Falle der 
Ausrufung der Gas-Alarm- oder Gas-Notfallstufe wieder in Be-
trieb genommen und zur Stromerzeugung eingesetzt werden. 
Die Anlagen sind seit 10/2018 (Block F) und 10/2019 (Block E) 
außer Betrieb gesetzt und entsprechen nicht mehr den zwi-
schenzeitlich fortgeschriebenen Anforderungen für Großfeue-
rungsanlagen in Bezug auf die im Jahresmittel zulässige Emis-
sion von Quecksilber (Hg) und Stickstoffdioxid (NOx) sowie 
dem Entschwefelungsgrad (ESG). Die Einhaltung dieser An-
forderungen setzt den Einsatz von zusätzlichen Minderungs-
techniken voraus. Doch selbst wenn eine ausgereifte Minde-
rungstechnik unmittelbar zur Verfügung stünde, wäre damit 
nicht automatisch ein hohes Emissionsminderungspotential si-
chergestellt. Zur Zielerreichung sind aufwendige Planungs- 
und Genehmigungsverfahren sowie Optimierungs- und Einstel-
lungsmaßnahmen unter realistischen Betriebsbedingungen er-
forderlich, die einen zusätzlichen Zeitrahmen erfordern. Dieser 
steht jedoch auf Grund der bestehenden geopolitischen Lage 
nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung.

Unabhängig davon, ob infolge der Neu-Veröffentlichung der 
BVT-Schlussfolgerungen LCP am 30.12.2021 im Nachgang 
zur Nichtigkeitserklärung der BVT-Schlussfolgerungen LCP 
(2017) mit Beschluss des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) 
vom 27.01.2021 (Rs. T-699/17) und Beschluss vom 14.07.2022 
(Rs. C-207/21-P) nach Art. 21 Abs. 3 der IE-RL eine erneute 
4-jährige Umsetzungsfrist für die Mitgliedstaaten in Gang ge-
setzt wurde, bleibt festzustellen, dass der Antragstellerin im 
vorliegenden Fall eine angemessene Übergangszeit für die 
Nachrüstung der bereits vorläufig stillgelegten Anlagen ein-
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schließlich Beschaffung und Anpassung von Anlagentechnik 
sowie notwendiger Einstellungs- und Optimierungsmaßnah-
men nicht oder nur äußerst eingeschränkt zur Verfügung steht. 
Bei dem zu bewertenden Sachverhalt handelt es sich daher um 
eine Sonderkonstellation, die als Ausnahmesituation im Sinne 
des Artikels 15 Abs. 4 Satz 1 der Richtlinie 2010/75/EU anzu-
sehen ist.

(b) Unverhältnismäßigkeit aufgrund besonderer technischer 
Merkmale der Anlage

Der Terminus der „Unverhältnismäßigkeit aufgrund besonderer 
technischer Merkmale der Anlage“ selbst wird in der IE-RL 
nicht definiert und ist im Wege der Auslegung zu ermitteln. 
Nach den Vorgaben des Artikels 15 Abs. 4 der IE-RL kann die 
Unverhältnismäßigkeit wegen technischer Merkmale der Anla-
ge dann angenommen werden, wenn die vom Betreiber für 
emissionsmindernde Nachrüstungen aufzuwendenden Kosten 
außer Verhältnis zum erreichbaren Umweltnutzen (Emissions-
minderung) stehen. Der Begriff ist weit zu fassen. Nach der 
Begründung des Regierungsentwurfs (BT-Drucks. 17/10486,  
S. 40) sollen vor allem „Sonderfälle technischer Besonderhei-
ten“ einer Anlage bzw. eines Anlagentyps erfasst werden, „die 
bei der Erarbeitung der BVT-Schlussfolgerungen nicht ausrei-
chend berücksichtigt worden sind“, vgl. Czajka in Feldhaus, 
Bundesimmissionsschutzrecht, 29. Update Februar 2020, § 12 
Rn. Rn. 55i (juris) sowie Jarass, BImSchG, § 17 Rn. 91 und  
§ 12 Rn. 35 (beck-online).

Die antragsgegenständlichen Blöcke E und F des Kraftwerks 
Jänschwalde weisen insofern besondere technische Merkmale 
auf, als sie bereits seit 2 Jahren (Block E) bzw. 3 Jahren (Block F) 
außer Betrieb gesetzt sind und der Sicherheitsbereitschaft bis 
10/2022 bzw. 10/2023 dienen. Demzufolge hat die Antragstelle-
rin keine weitere Nachrüstung oder eine generelle Ertüchtigung 
(Retrofit) durchgeführt, da die zum damaligen Zeitpunkt gültigen 
Anforderungen der 13. BImSchV sicher eingehalten wurden und 
in der Sicherheitsbereitschaft ein längerfristiger Anlagenbetrieb 
zur Implementierung neuer Techniken infolge der Restriktionen 
des § 13g EnWG nicht zulässig war.

Die Anlagen entsprechen daher nicht den gegenwärtigen Anfor-
derungen der 13. BImSchV bzw. den gleichlautenden Anforde-
rungen der BVT-Schlussfolgerung LCP, wenn sie kurzfristig als 
Versorgungsreserve wieder in Betrieb genommen werden sollen.

Die Feststellung der Unverhältnismäßigkeit setzt eine Abwägung 
zwischen der zur Erreichung der Emissionsminderung aufzu-
wenden Kosten zum damit erreichbaren Umweltnutzen voraus. 

Als Umweltnutzen wird der Zustand der Anlage unter Nutzung 
der bestverfügbaren Technik verstanden, welcher erforderlich 
ist, um den speziellen Anforderungen mit den assoziierten Band-
breiten für die jeweilige Emissionskomponente zu entsprechen.

(aa) Quecksilber (Hg) (Nr. I.1):

Die für die Vermeidung oder Verringerung von Quecksilbe r-
emissionen maßgeblichen Techniken sind in den in BVT 23 der 
BVT-Schlussfolgerungen LCP benannt.

Ausgenommen von der Staub- und Schwefeldioxidabschei-
dung (indirekte Nutzung gemäß BVT 27 d) und g) durch  
E-Filter; Rauchgasentschwefelungsanlage) sind in den Abgas-
kanälen der Kessel der Blöcke E und F derzeit keine weiteren 
Spezialtechniken gemäß BVT 23, wie z. B. Aktivkohleeindü-
sung installiert, um den Jahresmittelwert von 0,007 mg/m³ ein-
halten zu können. 

Wie bereits in 3.1 unter (2) ausführlich dargestellt, ist die Im-
plementierung einer zusätzlichen Minderungstechnik unabhän-
gig vom dafür erforderlichen Aufwand schon in zeitlicher Hin-
sicht unmöglich. Die hierzu vorgetragene Einwendung bleibt 
wie bereits oben ausgeführt erfolglos.

Im Rahmen der hier vorzunehmenden Kosten-Umweltnutzen-
Abwägung ist jedoch allen voran maßgeblich, ob eine solche 
Technologie unabhängig vom Zeitfaktor mit verhältnismäßi-
gem Kostenaufwand zum damit erreichbaren Umweltnutzen 
(hier in Form der erreichbaren Emissionsminderung) realisier-
bar ist.

Unter Verweis auf die Ausführungen zu § 23 Abs. 1 Nr. 1 der 
13. BImSchV, siehe in 3.1 unter (2.) (a) lässt sich nochmals 
zusammenfassend feststellen:

Eine Überschreitung des zulässigen Emissionsgrenzwertes für 
Quecksilber (Hg) um 0,002 mg/m³ an den Blöcken E und F des 
Kraftwerks Jänschwalde führt voraussichtlich zu einer insge-
samt zusätzlichen Emissionsfracht von ca. 70 kg pro Jahr. Auf 
der Grundlage der von der Antragstellerin hilfsweise vorgeleg-
ten Unterlagen zur Ermittlung und Bezifferung von Umwelt-
kosten (UBA-Methodenkonvention 2.0), entspreche dies einem 
hypothetischen Umweltnutzen von ca. 840.000 Euro, der er-
zielt werden könne, wenn die zusätzlichen Emissionen an 
Quecksilber (Hg) von ca. 70 kg im Jahr durch den Einsatz der 
Aktivkohleeindüsung als Minderungstechnik vermieden wer-
den. Dagegenzustellen sind die Kosten, welche die Antragstel-
lerin für die zusätzliche Errichtung der Aktivkohleeindüsung 
aufwenden müsste. Diese belaufen sich glaubhaft und nach-
vollziehbar auf ca. 5 Millionen Euro reine Investitionskosten 
(ohne evtl. Preissteigerungen) sowie zusätzlichen 2,5 Millionen 
Euro an Betriebskosten (ohne Personalkosten). Die Errich-
tungskosten übersteigen damit den zu erwartenden Umweltnut-
zen um ein Vielfaches. Auch bei einer hypothetischen Möglich-
keit der Errichtung bis zum Abruf bzw. innerhalb des Zeitrau-
mes der Versorgungsreserve und unter Berücksichtigung der 
mit höchstens 18 Monaten ohnehin kurzen Laufzeit erweist 
sich die Kostenlast gegenüber dem erreichbaren Umweltnutzen 
als unverhältnismäßig. 

Die Voraussetzungen des Artikels 15 Abs. 4 der IE-RL zur Zu-
lassung weniger strenger Emissionsgrenzwerte für Quecksilber 
im Jahresmittel sind somit erfüllt.

(bb) Stickstoffdioxid (NOx) (Nr. I.2):

Die BVT-Schlussfolgerung LCP sehen in den BVT 18 und 20 
zur Vermeidung oder Verringerung von NOx-Emissionen inte-
grierte Primärtechniken zur NOx-Reduktion durch z. B. Luft-
stufung, Brennstoffstufung oder NOx-arme Brenner vor.
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Die folgenden Techniken werden bereits in den Blöcken E  
und F realisiert:

- Luftstufung
- Rauchgasrückführung
- Rostnachverbrennung.

Zusätzlich wird durch die Antragstellerin derzeit aktiv die Im-
plementierung des selbstlernenden Systems „CombControl XT“ 
vorbereitet, um eine schrittweise NOx-Reduktion auf den gel-
tenden Grenzwert von 175 mg/m³ im Jahresmittel bis zum 
31.12.2023 zu erreichen. Die Antragstellerin verfügt bereits 
über umfangreiche gesicherte Erfahrungen mit diesem System, 
das bereits an anderen Kraftwerken der Antragstellerin und 
auch an den Blöcken A bis D des Kraftwerkes Jänschwalde 
nachgerüstet wurde. Die Ausnahmezulassung erfolgt hier je-
weils befristet für 2022 und 2023 unter Berücksichtigung des 
Fortschritts des selbstlernenden Systems im dauerhaften Be-
trieb, mit dem eine sukzessive NOx-Reduktion von 195 mg/m³ 
auf 185 mg/m³ bis zu 175 mg/m3 im Jahresmittel sichergestellt 
ist. Die hierzu vorgetragene Einwendung bleibt erfolglos, siehe 
dazu auch die ausführliche Prüfung nach § 23 Abs. 1 Nr. 1 der 
13. BImSchV unter 3.1 (2.) (b)).

Im Rahmen der Kosten-Umweltnutzen-Abwägung ist festzu-
stellen, dass der - wenn auch nur sukzessive - erreichbare Um-
weltnutzen nicht in einem unangemessenen Verhältnis zu den 
mit der Minderungsmaßnahme einhergehenden Kosten stehen 
dürfte. Jedenfalls hat die Antragstellerin nichts dazu vorgetra-
gen.

Im Übrigen geht das LfU nach eigener Einschätzung davon aus, 
dass andere technische Möglichkeiten zur NOx-Reduktion wie 
z. B. ein SCR/SNCR-Verfahren entweder aufgrund der beson-
deren technischen Merkmale der Anlagen (Anlagengröße, Ab-
gasvolumenstrom) und/oder wegen der damit verbundenen er-
heblichen Errichtungs- und Betriebskosten in Relation mit dem 
erreichbaren Umweltnutzen für die Jahre 2022 und 2023 als 
unverhältnismäßig zu bewerten wären.

Die Voraussetzungen des Artikels 15 Abs. 4 der IE-RL zur Zu-
lassung weniger strenger Emissionsgrenzwerte für Stickstoff-
dioxid (NOx) im Jahresmittel sind ebenfalls erfüllt.

(cc) Entschwefelungsgrad (ESG) (Nr. I.3)

Die BVT-Schlussfolgerungen LCP enthalten keine eigenen 
Grenzwerte oder sonstige Anforderungen zur Einhaltung eines 
konkreten Entschwefelungsgrades, so dass es keiner Ausnah-
mezulassung nach Artikel 15 Abs. 4 der IE-RL für diese Emis-
sionskomponente bedarf. Damit erübrigt sich an dieser Stelle die 
Prüfung der Voraussetzungen des Artikels 15 Abs. 4 der IE-RL 
im Rahmen der Prüfung der nationalen Ausnahme nach § 23 
Abs. 1 Nr. 4 der 13. BImSchV.

(c) Emissionsgrenzwerte der IE-RL Anhang V Teil 1 (Artikel 15 
Abs. 4 UAbs. 3)

Artikel 15 Abs. 4 IE-RL sieht im Unterabsatz 3 vor, dass die 
Zulassung weniger strenger Emissionsgrenzwerte in keinem 
Fall die in den Anhängen der IE-RL festgelegten Emissions-
grenzwerte überschreiten dürfen.

Vorliegend sind die maßgeblichen absoluten Emissionsgrenz-
werte im Anhang V Teil 1, Tabelle der IE-RL festgesetzt. Die 
dort genannten absoluten Emissionsgrenzwerte werden hin-
sichtlich aller Emissionskomponenten vollständig erfüllt.  
Insbesondere der Grenzwert für Stickstoffdioxid (NOx) von 
200 mg/m³ wird sicher eingehalten. Grenzwerte für Queck silber 
(Hg) und den Entschwefelungsgrad (ESG) sieht die IE-RL 
selbst nicht vor. Die Voraussetzungen nach Artikel 15 Abs. 4 
Unterabsatz 3 der IE-RL sind damit ebenfalls erfüllt.

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass die Voraussetzungen nach § 23 
Abs. 1 Nr. 4 der 13. BImSchV, speziell des Artikels 15 Abs. 4 der 
IE-RL erfüllt sind.

(6.) Ermessen

Die Ausnahmezulassung ergeht in Ausübung des pflichtgemä-
ßen Ermessens. 

Die Ausnahmezulassung dient ausweislich des Artikels 1 Nr. 5 
EKBG (§ 50d EnWG) dem legitimen Zweck mit einer rechts-
konformen Wiederinbetriebnahme der Blöcke E und F eine be-
fristete Gasersatz-Reserve zu schaffen und die Versorgungs-
sicherheit bei der Stromerzeugung zu gewährleisten.

Sie ist geeignet und erforderlich diesen Zweck zu erreichen. Es 
steht kein milderes Mittel zur Verfügung, mit dem unter Be-
rücksichtigung der besonderen Umstände des Einzelfalls und 
der technischen Besonderheiten der betroffenen Anlagen 
(Block E und F des Kraftwerks Jänschwalde) auch bei kurzfris-
tiger Überführung dieser Anlagen aus der derzeitigen Sicher-
heitsbereitschaft nach § 13g EnWG in die Versorgungsreserve 
gemäß Artikel 1 EKBG (§ 50d EnWG) gleichermaßen weiter-
hin ein hohes Schutzniveau vor schädlichen Umwelteinwirkun-
gen durch den Anlagenbetrieb gewährleistet und die Einhaltung 
der immissionsschutzrechtlichen Grundpflichten, insbesondere 
der Vorsorgepflicht des § 5 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG sicher ge-
stellt werden kann.

Die Ausnahmezulassung ist auch angemessen. Sie ergeht in 
ordnungsgemäßer Abwägung aller widerstreitenden Interessen. 
Einerseits ist das Interesse der Antragstellerin an der rechtskon-
formen Wiederinbetriebnahme der derzeit stillgelegten Blöcke E 
und F für den Fall des kurzfristigen Abrufs der Versorgungs-
reserve zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit bei der 
Stromerzeugung in die Abwägung einzustellen. Andererseits 
besteht das besondere öffentliche Interesse an der Einhaltung 
von Emissionsgrenzwerten zur Luftreinhaltung auch für den 
Fall einer Notlage. Zugleich besteht ein mindestens ebenso gro-
ßes öffentliches Interesse an der Sicherstellung der zukünftigen 
Strom- und Wärmeversorgung in Anbetracht der real drohen-
den Notlage bei der Gasversorgung, der die Bundesregierung in 
Ansehung dieses besonderen öffentlichen Interesses gerade 
durch die Schaffung der Versorgungsreserve Rechnung tragen 
und entgegenwirken will. Insofern ist es vertretbar und gerecht-
fertigt in dieser speziellen Ausnahmesituation des zeitlich eng 
begrenzten Anlagenbetriebes der Blöcke E und F bei Abruf Ver-
sorgungsreserve das öffentliche Interesse an der Einhaltung der 
Emissionsgrenzwerte zurücktreten zu lassen gegenüber dem 
Interesse der Allgemeinheit einer gesicherteren Strom- und 
Wärmeversorgung sowie dem Interesse der Antragstellerin die 
Anlagen rechtskonform betreiben zu können. Schließlich bleibt 
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im Ergebnis der Abwägung festzustellen, dass der Schutz der 
Umwelt insgesamt, hier insbesondere des Schutzgutes Luft, mit 
der ausnahmsweisen und zeitlich eng befristeten Zulassung we-
niger strenger Emissionsgrenzwerte für drei Parameter im Jah-
resmittel nicht unterlaufen wird. Die Anforderungen an die 
Luftreinhaltung bleiben weiterhin auf einem hohen Niveau er-
füllt und auch schädliche Umwelteinwirkungen auf benachbar-
te Immissionsorte sind durch die kurzzeitige Wiederinbetrieb-
nahme der Blöcke E und F nicht zu erwarten. Die Ausnahmezu-
lassung wird entsprechend der von der Bundesregierung nur 
befristet vorgesehenen Versorgungsreserve ebenfalls unter je-
weils an die Notwendigkeiten angepasste Befristungen erteilt, 
welche teilweise den Zeitraum der Versorgungsreserve noch 
unterschreiten. Damit wird zugleich sichergestellt, dass die An-
tragstellerin weiterhin geeignete Maßnahmen zur Emissions-
minderung untersucht und an deren Umsetzung auch innerhalb 
der befristeten Laufzeit während der Versorgungsreserve arbei-
tet.

3.2. Berichterstattung an die Behörde (Nr. I.4)

Die unter I.4 getroffene Verpflichtung der Antragstellerin zur 
regelmäßigen Berichterstattung beruht auf § 52 Abs. 1 und 2 
BImSchG. Sie dient dem Zweck, die von der Antragstellerin 
zur NOx-Reduzierung umzusetzenden Minderungstechniken 
(hier Implementierung des Systems „CombControl XT“) nach-
zuvollziehen und die stufenweise Anpassung der NOx-Emis-
sionen sicherzustellen.

3.3 Anordnung der sofortigen Vollziehung (§ 80 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 4 VwGO)

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung der Ziffern I.1 bis I.3 
der Ausnahmezulassung gemäß § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO 
beruht auf einem überwiegenden besonderen öffentlichen Inter-
esse.

Dieses besondere öffentliche Interesse ergibt sich aus dem vom 
Gesetzgeber mit Erlass des Ersatzkraftwerkebereithaltungs-
gesetzes (EKBG) vom 08.07.2022 i. V. m. § 50d EnWG zum 
Ausdruck gebrachte Interesse der Allgemeinheit, braunkohlen-
betriebene Kraftwerksanlagen, die sich in Sicherheitsbereit-
schaft befinden, zügig, nämlich zum 01.10.2022 in eine bis zum 
31.03.2024 befristete Versorgungsreserve zu überführen, um 
der gegenwärtigen energiewirtschaftlichen Notlage, der Gas-
not- bzw. der Mangellage, entgegenzuwirken. Es soll zusätz-
liche elektrische Energie durch Braunkohlekraftwerke geschaf-
fen werden, die zur Substitution von Gaswerken und schließ-
lich zur Einsparung von Erdgas beitragen, um die Aufrechter-
haltung und Sicherstellung der Strom- und Wärmeversorgung 
in Deutschland zu gewährleisten. Für den Fall der Ausrufung 
der Gas-Alarm- oder Gas-Notfallstufe sind die Blöcke E und F 
des Kraftwerkes Jänschwalde als Teil der Versorgungsreserve 
wieder in Betrieb zu nehmen, um Strom zu erzeugen. Dieses 
besondere öffentliche Interesse an der Anordnung der soforti-
gen Vollziehung der Ausnahmezulassung überwiegt dem Inter-
esse von Dritten an dem Fortbestand der aufschiebenden Wir-
kung von Rechtsbehelfen nach § 80 Abs. 1 VwGO (sog. Sus-
pensivinteresse).

Ergänzend trägt die Anordnung der sofortigen Vollziehung dem 
nachgeordnet zum o. g. besonderen öffentliche Interesse beste-

henden wirtschaftlichen Interesse der Antragstellerin Rech-
nung, die Ausnahmezulassung im Fall des Abrufes der Versor-
gungsreserve zum 01.10.2022 unmittelbar ausnutzen zu können 
und eine rechtskonforme Wiederinbetriebnahme der Blöcke E 
und F zum 01.10.2022, wie vom Gesetzgeber vorgesehen, zu 
gewährleisten. Ohne die Anordnung der sofortigen Vollziehung 
der Ausnahmezulassung könnte die Antragstellerin für die Dau-
er möglicher Rechtsbehelfsverfahren von Dritten von der Aus-
nahmezulassung zunächst keinen Gebrauch machen. Insofern 
würde sie der ihr vom Gesetzgeber auferlegten Verpflichtung, 
zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit bei der Strom-
versorgung beizutragen, nicht nachkommen können. Die An-
tragstellerin trägt hinsichtlich der Kosten und Investitionen zur 
Ertüchtigung der Blöcke E und F sowie für die Umsetzung der 
erforderlichen Emissionsminderungsmaßnahmen in Vorberei-
tung des noch ungewissen Abrufes der Versorgungsreserve ein 
wirtschaftliches Risiko. Selbst wenn diese Kosten und Investi-
tionen über einen Vergütungsanspruch nach § 50d Abs. 5 
EnWG erstattungsfähig sein sollten, verbliebe es für die An-
tragstellerin weiter dabei, dass ohne den Einsatz der Blöcke E 
und F während der Versorgungsreserve kein Strom erzeugt 
würde, der am Strommarkt veräußert werden könnte. Die vom 
Gesetzgeber insoweit vorgesehenen Erlöse wären somit nicht 
zu erzielen.

Demgegenüber wiegt das Interesse von Dritten, dass die Aus-
nahmezulassung nicht vor Bestandkraft vollzogen wird, gerin-
ger, da weiterhin Leben, Gesundheit und Eigentum von Dritten 
sowie die Umwelt geschützt sind. Die Ausnahmezulassung 
lässt ohnehin nur für den Fall des Abrufs der Versorgungsreser-
ve und auch nur für einen eng begrenzten Zeitraum geringfügi-
ge Überschreitung von den Emissionsgrenzwerten für Queck-
silber (Hg), Stickstoffdioxid (NOx) und den Entschwefelungs-
grad (ESG) im Jahresmittel zu. Damit drohen keinerlei Schäden 
für das Leben, die Gesundheit oder das Eigentum von Dritten 
oder für die Umwelt.

4.  Kosten- und Gebührenentscheidung

Die Ausnahmezulassung nach § 23 Abs. 1 der 13. BImSchV in 
Verbindung mit Artikel 15 Abs. 4 der IE-RL ist eine gebühren-
pflichtige Amtshandlung im Sinne der §§ 1, 3, 10 GebGBbg.

Auf der Grundlage der §§ 14 Abs. 1, 15 Abs. 1 i. V. m. § 1 An-
lage 2, Tarifstelle 2.3.10.7 lit. b) GebOMUGV ist ein Gebüh-
renrahmen zwischen 520,- Euro bis 5.200,- Euro vorgesehen.

Bei der Ermittlung und Festsetzung der konkreten Gebührenhöhe 
sind im Falle der hier vorliegenden Rahmenregelungen gemäß 
§§ 14 und 15 GebGBbg der erforderliche Verwaltungsaufwand, 
die Bedeutung und der wirtschaftliche Wert oder der sonstige 
Nutzen der Amtshandlung für den Adressaten zu berücksichti-
gen. Die festgesetzte Gebühr in Höhe von XXX Euro entspricht 
einem Betrag im oberen Gebührenrahmen. Sie erscheint in An-
betracht des umfangreichen Prüfungs- und Bearbeitungsaufwan-
des als angemessen, aber auch ausreichend. Bei der Wahl der 
Gebührenhöhe wurden die hohe Bedeutung sowie der wirtschaft-
liche Nutzen der Ausnahmezulassung für den Betrieb Ihrer Anla-
ge gewürdigt.

Auf der Grundlage des § 9 Nr. 1 GebGBbg sind Aufwendungen 
für Postentgelte (hier: Postzustellungsurkunde), die im Zusam-
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menhang mit der öffentlichen Leistung entstehen und nicht be-
reits in die Gebühr einbezogen sind (Auslagen) vom Schuldner 
zu erstatten. Die Auslagen für die Postzustellungsurkunde be-
tragen derzeit 3,45 Euro und sind von der Erhebung einer 
Mehrwertsteuer befreit.

Hinweise:

1.  Wird für die Ausnahmezulassungen unter I.1 bis I.3 eine 
Verlängerung erforderlich, bedarf dies einer erneuten An-
tragstellung und Prüfung. Gleiches gilt für den Fall der 
Verlängerung der Versorgungsreserve über den 31.03.2024 
hinaus.

2.  Gemäß § 1 Abs. 3 VersResAbV ist der Einsatz der Reserve-
anlagen zunächst befristet bis zum Ablauf des 30.06.2023 
zulässig. Für den Fall der Verlängerung der Versorgungs-
reserve über den in § 1 Abs. 3 VersResAbV geregelten Zeit-
raum hinaus, ist eine gesonderte Verlängerung der vorlie-
genden Ausnahmezulassung nicht erforderlich.

III. Rechtsquellenverzeichnis

Richtlinie 2010/75/EU des europäischen Parlaments und des 
Rates vom 24. November 2010 über Industrieemissionen (inte-
grierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmut-
zung), Neufassung (ABl. L 334/17 vom 17. Dezember 2010)

Durchführungsbeschluss (EU) 2021/2326 der Kommission 
vom 30. November 2021 über Schlussfolgerungen zu den bes-
ten verfügbaren Techniken (BVT) gemäß der Richtlinie 
2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates für 
Großfeuerungsanlagen (ABl. L 469/1 vom 30. Dezember 2021)

Verordnung (EU) 2017/1938 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 25. Oktober 2017 über Maßnahmen zur Ge-
währleistung der sicheren Gasversorgung und zur Aufhebung 
der Verordnung (EU) Nr. 994/2010 - sog. SoS-Verordnung 
(ABl. EU L 280/1 vom 28.10.2017)

Gesetz zur Bereithaltung von Ersatzkraftwerken zur Reduzie-
rung des Gasverbrauches im Stromsektor im Fall einer drohen-
den Gasmangellage durch Änderung des Energiewirtschaftsge-
setzes und weiterer energiewirtschaftlicher Vorschriften (EKBG) 
vom 8. Juli 2022 (BGBl. I S. 1054)

Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirt-
schaftsgesetz - EnWG) vom 7. Juli 2005 (BGBl. I S. 1970, 
3621), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom  
20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1325)

Verordnung zur befristeten Ausweitung des Stromerzeugungs-
angebots durch Anlagen aus der Versorgungsreserve (Versor-
gungsreserveabrufverordnung - VersResAbV) vom 28.09.2022 
(Veröffentlichung im Bundesanzeiger noch nicht erfolgt)

Verwaltungsgerichtsordnung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 19. März 1991 (BGBl. I S. 686), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl. I  
S. 1325)

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn-

liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I 
S. 1274), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom  
20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1362) 

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440), zuletzt geändert durch Artikel 1 
der Verordnung vom 12. Januar 2021 (BGBl. I S. 69)

Dreizehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes (Verordnung über Großfeuerungs-, Gastur-
binen- und Verbrennungsmotoranlagen - 13. BImSchV) vom  
6. Juli 2021 (BGBl. I S. 2514)

Neufassung der Ersten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift 
zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung 
zur Reinhaltung der Luft - TA Luft 2021) vom 18. August 2021 
(GMBl 2021 Nr. 48 - 54, S. 1050)

Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immis-
sionsschutzgesetz (Technische Anleitung zur Reinhaltung der 
Luft - TA Luft 2002) vom 24. Juli 2002 (GMBl S. 511)

Gebührengesetz für das Land Brandenburg (GebGBbg) vom  
7. Juli 2009 (GVBl. I S. 246), zuletzt geändert durch Artikel 5 
des Gesetzes vom 10. Juli 2014 (GVBl. I Nr. 32)

Gebührenordnung des Ministeriums für Umwelt, Gesundheit 
und Verbraucherschutz (GebOMUGV) vom 22. November 
2011 (GVBl. II Nr. 77), zuletzt geändert durch Artikel 6 der 
Verordnung vom 31. Januar 2022 (GVBl. II Nr. 19)

Verordnung zur Regelung der Zuständigkeiten auf dem Gebiet 
des Immissionsschutzes (Immissionsschutzzuständigkeitsver-
ordnung - ImSchZV) vom 31. März 2008 (GVBl. II S. 122), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 25. Juli 2022 (GVBl. II 
Nr. 49)

IV. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen den Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit Sitz 
in Potsdam erhoben werden.

Genehmigung für die Errichtung und Betrieb 
einer pharmazeutischen Produktionsstätte 
in 14943 Luckenwalde OT Frankenfelde

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt 
Vom 29. November 2022

Der Firma Chiracon GmbH, Im Biotechnologiepark 9 - TGZ 1 in 
14943 Luckenwalde, wurde die Genehmigung nach § 4 des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) erteilt, am Standort 
Lise-Meitner-Straße 2 in 14943 Luckenwalde, eine pharma-
zeutische Produktionsstätte zu errichten und zu betreiben. 
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Die Genehmigungsentscheidung und die Rechtsbehelfsbeleh-
rung lauten:

„I. Entscheidung

1. Der Firma Chiracon GmbH (im Folgenden: Antragstel-
lerin), Im Biotechnologiepark 9 - TGZ 1 in 14943 Lucken-
walde wird die Genehmigung erteilt, eine pharmazeu-
tische Produktionsstätte am Standort Lise-Meitner- 
Straße 2 in 14943 Luckenwalde, Gemarkung Frankenfelde, 
Flur 6, Flurstück 285 in dem unter Ziffer II. und III. die-
ser Entscheidung beschriebenen Umfang und unter Ein-
haltung der unter Ziffer IV. genannten Inhalts- und  
Nebenbestimmungen zu errichten und zu betreiben.

2. Die Genehmigung schließt nach § 13 BImSchG insbe-
sondere folgende Entscheidungen ein:

- die Baugenehmigung nach § 72 Abs. 1 Satz 1 Bran-
denburgische Bauordnung (BbgBO) 

- die Befreiung von den Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes (§ 31 Abs. 2 Baugesetzbuch - BauGB) 
hinsichtlich teilweiser Errichtung einer Umfahrt in-
nerhalb einer zur Anpflanzung vorgesehenen Fläche

- die denkmalschutzrechtliche Erlaubnis gemäß § 9 
Abs. 2 Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz 
(BbgDSchG) zur Bergung beweglicher Bodendenk-
male innerhalb des ortsfesten Bodendenkmals 130631 
„Gräberfeld der Bronzezeit, Gefangenenlager der 
Neuzeit STALAG IIIA“

3. Die Antragstellerin hat die Kosten des Verfahrens zu tra-
gen.

4. [Gebührenfestsetzung, Zahlungsfrist, Bankverbindung, 
Kassenzeichen] 

VIII. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zu-
stellung Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit Sitz in 
Potsdam erhoben werden.“

Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung wurde unter den 
im Genehmigungsbescheid aufgeführten Nebenbestimmungen 
erteilt.

Es handelt sich um eine Anlage nach der Richtlinie 2010/75/EU 
über Industrieemissionen (IED). Das für die Anlage einschlägige 
Referenzdokument BVT-Merkblatt „Common Waste Gas Treat-
ment in the Chemical Sector“ (WGC) befindet sich derzeit noch in 
der Er-/Überarbeitung. Die Veröffentlichung ist für 2022 geplant.

Auslegung

Die Auslegung der Entscheidung sowie der dazugehörigen er-
forderlichen Unterlagen erfolgt gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 des 
Gesetzes zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und 
Genehmigungsverfahren während der COVID-19-Pandemie 
(Planungssicherstellungsgesetz - PlanSiG) durch eine Veröffent-
lichung dieser Unterlagen im Internet.

Die Genehmigung nach BImSchG mit den genehmigten An-
tragsunterlagen wird in der Zeit vom 1. Dezember 2022 bis ein-
schließlich 14. Dezember 2022 auf der Internetseite des Landes-
amtes für Umwelt Brandenburg https://lfu.brandenburg.de/info/
genehmigungen-sued unter der Vorhaben-ID Süd-G01421 ver-
öffentlicht. 

Als zusätzliches Informationsangebot im Sinne von § 3 Absatz 2 
Satz 1 PlanSiG werden die vorgenannten Unterlagen zeitgleich 

- im Landesamt für Umwelt, Abteilung Technischer Umwelt-
schutz 1, Genehmigungsverfahrensstelle Süd, Von-Schön-
Straße 7, Zimmer 4.27 in 03050 Cottbus sowie 

- in der Stadt Luckenwalde, Stadtplanungsamt, Markt 1 (Ein-
gang über Breite Straße) in 14943 Luckenwalde

ausgelegt und können dort während der Dienststunden von je-
dermann eingesehen werden.

Hinweis: Aufgrund der aktuellen COVID-19-Pandemie ist zur 
Einhaltung der gesetzlich geforderten Schutzmaßnahmen für 
Einsichtnahmen in die in Papierform ausgelegten Unterlagen 
eine vorherige Anmeldung während der Dienststunden unter 
folgenden Kontaktdaten erforderlich: 

- im Landesamt für Umwelt 
 unter der Telefonnummer: 0355 4991-1421 
 oder E-Mail: t12@lfu.brandenburg.de und
- in der Stadt Luckenwalde 
 unter der Telefonnummer: 03371 672-353 
 oder E-Mail: bauplanung@luckenwalde.de.

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch 
gegenüber Dritten, die keine Einwendung erhoben haben, 
als zugestellt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zu-
stellung Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit Sitz in 
Potsdam erhoben werden. 

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn-
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I 
S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 19. Oktober 2022 (BGBl. I S. 1792)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440), zuletzt geändert durch Artikel 1 
der Verordnung vom 12. Oktober 2022 (BGBl. I S. 1799)

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren 
- 9. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom  

https://lfu.brandenburg.de/info/genehmigungen-sued
https://lfu.brandenburg.de/info/genehmigungen-sued
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29. Mai 1992 (BGBl. I S. 1001), zuletzt geändert durch Artikel 2 
der Verordnung vom 11. November 2020 (BGBl. I S. 2428)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2021 (BGBl. I  
S. 540), zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom  
10. September 2021 (BGBl. I S. 4147)

Gesetz zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und  
Genehmigungsverfahren während der COVID-19-Pandemie 
(Planungssicherstellungsgesetz - PlanSiG) vom 20. Mai 2020 
(BGBl. I S. 1041), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 353)

Landesamt für Umwelt
Abteilung Technischer Umweltschutz 1

Genehmigungsverfahrensstelle Süd

Genehmigung für die Errichtung und Betrieb 
eines Lagers für Gefahrstoffe 

in 01987 Schwarzheide

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt 
Vom 29. November 2022

Der Firma ALFRED TALKE GmbH & Co. KG, Max-Planck-
Straße 20 in 50354 Hürth, wurde die Genehmigung nach § 4 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) erteilt, am 
Standort Justus-von-Liebig-Straße 23 in 01987 Schwarzheide, 
ein Lager für Gefahrstoffe zu errichten und zu betreiben. 

Die Genehmigungsentscheidung und die Rechtsbehelfsbeleh-
rung lauten:

„I. Entscheidung

1. Der Firma ALFRED TALKE GmbH & Co. KG (im Fol-
genden: Antragstellerin), Max-Planck-Straße 20 in 
50354 Hürth wird die Genehmigung erteilt, ein Lager für 
Gefahrstoffe am Standort Justus-von-Liebig-Straße 23 in 
01987 Schwarzheide, Gemarkung Schwarzheide, Flur 1, 
Flurstücke 109, 113 - 115, 312 - 314, 319, 332, 337, 339, 
342, 421, 597, 598 und 600 - 602 in dem unter Ziffer II. 
und III. dieser Entscheidung beschriebenen Umfang und 
unter Einhaltung der unter Ziffer IV. genannten Inhalts- 
und Nebenbestimmungen zu errichten und zu betreiben.

2. Die Genehmigung schließt nach § 13 BImSchG die Bau-
genehmigung nach § 72 Abs. 1 Satz 1 Brandenburgische 
Bauordnung (BbgBO) i. V. m. § 59 Abs. 1 BbgBO (Geneh-
migung einer Nutzungsänderung) ein.

3. Die Antragstellerin hat die Kosten des Verfahrens zu tra-
gen.

4. [Gebührenfestsetzung, Zahlungsfrist, Bankverbindung, 
Kassenzeichen] 

VIII. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zu-
stellung Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit Sitz in 
Potsdam erhoben werden.“

Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung wurde unter den 
im Genehmigungsbescheid aufgeführten Nebenbestimmungen 
erteilt.

In der Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz 
ist über alle rechtzeitig vorgetragenen Einwendungen ent-
schieden worden.

Auslegung

Die Auslegung der Entscheidung sowie der dazugehörigen er-
forderlichen Unterlagen erfolgt gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 des 
Gesetzes zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und 
Genehmigungsverfahren während der COVID-19-Pandemie 
(Planungssicherstellungsgesetz - PlanSiG) durch eine Veröffent-
lichung dieser Unterlagen im Internet.

Die Genehmigung nach BImSchG mit den genehmigten An-
tragsunterlagen wird in der Zeit vom 1. Dezember 2022 bis ein-
schließlich 14. Dezember 2022 auf der Internetseite des Landes-
amtes für Umwelt Brandenburg https://lfu.brandenburg.de/info/
genehmigungen-sued unter der Vorhaben-ID Süd-G04421 ver-
öffentlicht. 

Als zusätzliches Informationsangebot im Sinne von § 3 Absatz 2 
Satz 1 PlanSiG werden die vorgenannten Unterlagen zeitgleich 

- im Landesamt für Umwelt, Abteilung Technischer Umwelt-
schutz 1, Genehmigungsverfahrensstelle Süd, Von-Schön-
Straße 7, Zimmer 4.27 in 03050 Cottbus sowie 

- in der Stadt Schwarzheide, Bürgerhaus, Zimmer 116, Ruh-
lander Straße 102 in 01987 Schwarzheide

ausgelegt und können dort während der Dienststunden von je-
dermann eingesehen werden.

Hinweis: Aufgrund der aktuellen COVID-19-Pandemie ist zur 
Einhaltung der gesetzlich geforderten Schutzmaßnahmen für 
Einsichtnahmen in die in Papierform ausgelegten Unterlagen 
eine vorherige Anmeldung während der Dienststunden unter 
folgenden Kontaktdaten erforderlich: 

- im Landesamt für Umwelt 
 unter der Telefonnummer 0355 4991-1421 
 oder E-Mail: t12@lfu.brandenburg.de und
- in der Stadt Schwarzheide 
 unter der Telefonnummer 035752 85-502 
 oder E-Mail: a.knorr@schwarzheide.de.

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid den 
Einwendern und auch gegenüber Dritten, die keine Ein-
wendung erhoben haben, als zugestellt.

Nach der öffentlichen Bekanntmachung können der Bescheid 
und seine Begründung bis zum Ablauf der Widerspruchsfrist 

https://lfu.brandenburg.de/info/genehmigungen-sued
https://lfu.brandenburg.de/info/genehmigungen-sued
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von den Personen, die Einwendungen erhoben haben, beim 
Landesamt für Umwelt, Genehmigungsverfahrensstelle Süd, 
Postfach 60 10 61 in 14410 Potsdam schriftlich angefordert 
werden.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zu-
stellung Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit Sitz in 
Potsdam erhoben werden. 

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn-
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I 
S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 19. Oktober 2022 (BGBl. I S. 1792)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440), zuletzt geändert durch Artikel 1 
der Verordnung vom 12. Oktober 2022 (BGBl. I S. 1799)

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfah-
ren - 9. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
29. Mai 1992 (BGBl. I S. 1001), zuletzt geändert durch Artikel 2 
der Verordnung vom 11. November 2020 (BGBl. I S. 2428)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2021 (BGBl. I  
S. 540), zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom  
10. September 2021 (BGBl. I S. 4147)

Gesetz zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und  
Genehmigungsverfahren während der COVID-19-Pandemie 
(Planungssicherstellungsgesetz - PlanSiG) vom 20. Mai 2020 
(BGBl. I S. 1041), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 353)

Landesamt für Umwelt
Abteilung Technischer Umweltschutz 1

Genehmigungsverfahrensstelle Süd

SONSTIGE BEKANNTMACHUNGEN

Ungültigkeitserklärung von Dienstausweisen

Ministerium des Innern und für Kommunales

Der durch Verlust abhanden gekommene Dienstausweis von 
Frau Christina Liedke, Dienstausweisnummer 223640, Aus-
gabe am 17.05.2022, ausgestellt vom Ministerium des Innern 
und für Kommunales des Landes Brandenburg, wird hiermit für 
ungültig erklärt.

NICHTAMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Gläubigeraufrufe

Der Verein „KUNSTraum Saarow e. V.“, Fürstenwalder 
Chaussee 22, 15526 Bad Saarow, eingetragen im Vereinsregis-
ter des Amtsgerichts Frankfurt (Oder), Az.: VR 3213 FF, ist 
durch Beschluss der Mitgliederversammlung am 7. April 2022, 
eingetragen ins Vereinsregister am 15. September 2022, aufge-
löst worden. Die Gläubigerinnen und Gläubiger werden aufge-

fordert, bestehende Ansprüche gegen den Verein bei dem nach-
stehend genannten Liquidator binnen eines Jahres nach dieser 
Veröffentlichung anzumelden:

Dr. Paul Olaf Beeking
Fürstenwalder Chaussee 22
15526 Bad Saarow
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Der Verein „Lausitzer Spendenverein, wir helfen! e. V.“, 
Straße der Jugend 54, 03050 Cottbus, ist auf Beschluss der Mit-
gliederversammlung am 21. Juni 2022 zum 30. September 
2022 aufgelöst worden. Die Gläubigerinnen und Gläubiger 
werden aufgefordert, bestehende Ansprüche gegen den Verein 
bei nachstehend genannten Liquidatorinnen anzumelden:

Susann Michalk
Straße der Jugend 54
03050 Cottbus

Silke Kerbach
Straße der Jugend 54
03050 Cottbus

Marlies Göhlert
Straße der Jugend 54
03050 Cottbus

Der Verein „Franz Fühmann Literatur- und Begegnungs-
zentrum Märkisch Buchholz e. V.“, Apfelsteig 11, 16356 Ah-
rensfelde, ist zum 19. Februar 2022 durch Beschluss der Mit-
gliederversammlung aufgelöst worden. Die Gläubigerinnen 
und Gläubiger werden aufgefordert, bestehende Ansprüche ge-
gen den Verein bei den nachstehend genannten Liquidatorinnen 
und Liquidatoren anzumelden:

Norbert Kapinos
Apfelsteig 11
16356 Ahrensfelde

Bianca Bielefeld
Am Kleinen Hain 42
15907 Lübben

Monika Pause
Moselstraße 48 a
16341 Panketal
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